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Thesen zu den Handlungsempfehlungen für die Wasser-

wirtschaft im Regierungsbezirk Düsseldorf 
 

These 1: Standortgebundene Grundwassergewinnungen werden durch intensive 
Flächennutzungen und Landschaftsverbrauch qualitativ vielfältig beeinträchtigt 
 
„Die Gewinnung von Trinkwasser aus dem Grundwasserraum ist standort-

gebunden. Die Nutzbarkeit  des Grundwassers wird einerseits durch die lo-

kalen hydrogeologischen und naturräumlichen Bedingungen, andererseits 

durch klein- und großmaßstäbl iche Einf lussnahmen infolge der Intensivie-

rung der Landwirtschaft ,  Zersiedelung der Landschaft ,  Abgrabung des 

Grundwasserlei tergesteins (Kies, Sand) und z.T. auch durch die Wasser-

gewinnung selbst beeinträcht igt.“  

 

 

These 2: Das durch die Wassergewinnung erzeugte unterirdische Einzugsgebiet ist 
in seiner Lage und Ausdehnung vorbestimmt und räumliche Bemessungsgrundlage 
für den Grundwasserschutz 
 
„Die Grundwassergewinnungsanlagen „erzeugen“ im Grundwasserlei ter ein 

unter irdisches Einzugsgebiet in Funkt ion der Fördermengen und der hyd-

rogeologischen Gegebenheiten. Das aus diesem naturwissenschaft l ich be-

gründbaren Zusammenhang result ierende Gebiet ist  an der Erdoberf läche 

durch den Gesetzgeber auf der Basis des Wasserhaushaltsgesetzes vor 

nachtei l igen Einf lussnahmen zu schützen. Damit verbunden können und 

müssen Verbotstatbestände und Genehmigungspfl ichten verbunden sein, 

die einen vorbeugenden und vorrausschauenden langfr ist igen Grundwas-

serschutz erst mögl ich machen.“ 
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These 3: Konflikte zwischen dem langfristig angelegten Grundwasserschutz und 
kurzfristigen gewerblichen und (kommunal-)politischen Interessen können vermie-
den werden 
 
„Der unvermeidbar erscheinende Interessenskonfl ikt  zwischen dem lang-

fr ist ig angelegten Grundwasserschutz und den intensiven Flächennutzun-

gen wie z.B. der Landwirtschaft ,  dem Gewerbe und dem Kiesabbau kann 

nur durch Vermeidungsstrategien und vorbeugende Maßnahmen an der Ge-

ländeoberf läche entschärft  werden. Eine räumliche Trennung von 

Grundwassergewinnungsgebieten und irreversiblen Eingri f fen und 

Nutzungen vermeidet Konfl ikte.“  

 

 

These 4: Negative Auswirkungen auf die Grundwasserqualität sind naturbedingt oft 
nur nach sehr langer Zeit messbar und quantifizierbar 
 
„Die qual i tat iven und quanti tat iven Auswirkungen der viel fäl t igen Flächen-

ansprüche und –nutzungen auf das Einzugsgebiet einer Grundwasserent-

nahme sind oft  nur nach mehreren Dekaden messbar. Flächenhafte Einträ-

ge wie z.B. aus der Landwirtschaft  sind in Summe im Grundwasserraum 

und aufgrund der guten Lösl ichkeit  des St ickstoffs über lange Zeit  spürbar, 

selbst wenn die Landnutzung bereits extensiviert  oder ganz ohne Stick-

stoffüberschüsse real is iert  wird. Das Speichervermögen des Untergrundes 

fungiert  wie ein langes „Gedächtnis“ gegenüber der Summenwirkung der 

f lächenhaften und punktuel len Stoffeinträge aus der Land- und Flächen-

nutzung in einem Einzugsgebiet.  
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These 5: Die Summenwirkung der vielfältigen Einflussnahmen von der Erdoberflä-
che und deren Wirkprozesse auf das Grundwasser sind bisher nicht hinreichend 
quantifizierbar und langfristig prognostizierbar 
 
„Die Summenwirkung der Flächennutzungen und Inanspruchnahmen sind 

bisher nur unzureichend erforscht und können kurz- bis mit tel fr ist ig nicht 

genau quanti f iz iert  und prognost iziert  werden. Die Entwicklung der land-

wirtschaft l ichen Stickstoffeinträge zeigt aber, dass negative Auswirkungen 

auf die Grundwasserbeschaffenheit  erst viel  später im Grundwasser mess-

bar sind als der Eintrag in den Boden selbst.  Die Entwicklung der Einträge 

und ihrer summarischen Auswirkungen auf das Grundwasser hängen so-

wohl vom Störstoff  selbst als auch von der Quel lstärke, Quel ldauer und vor 

al lem von den Rückhaltereigenschaften der Böden und des Grundwasser-

lei ters ab.“ 

 

 

These 6: Die bisherige Flächeninanspruchnahmen haben in den Einzugsgebieten 
die natürlichen Abbaupotenziale gegenüber Schadstoffen geschädigt und z.T. un-
wiederbringlich aufgebraucht  
 
„Die Rückhalteeigenschaften der Böden und des Grundwasserlei ters sind 

endl ich und wurden und werden durch menschl iche Stoffeinträge sukzessi-

ve aufgebraucht.  In vielen Fäl len sind die natür l ichen Abbaukapazitäten, 

z.B. gegenüber Nitrat oder organischen Belastungen bereits erschöpft  und 

weitestgehend aufgebraucht,  so dass im Grundwasser in Zukunft  steigende 

Störstoffgehalte bis hin zu Grenzwertüberschreitungen feststel lbar wer-

den.“ 
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These 7: Die langfristige Unterschutzstellung von geeigneten Grundwasserreserve-
gebieten ist neben der Vermeidung von grundwassergefährdenden Flächennutzun-
gen eine tragende Säule des vorbeugenden Grundwasserschutzes 
 
„In den von der Bezirksregierung schon sehr früh ausgewiesenen Grund-

wasserreservegebieten stehen der Versorgungswirtschaft  zusätzl iche Flä-

chen zur Trinkwassergewinnung zur Verfügung. Diese Gebiete sind aber 

bereits jetzt nicht im vol len Umfange als Subst i tut ion von nicht mehr nutz-

baren Gewinnungsanlagen einzustufen, da sowohl hydrogeologische Fakto-

ren als auch schon vorhandene Nutzungskonfl ikte, insbesondere durch die 

Landwirtschaft ,  das nutzbare Dargebot l imit ieren.“ 

 

These 8: Ohne einen an der Geländeoberfläche konsequent umgesetzten vorbeu-
genden Grundwasserschutz erhöhen sich die Wasseraufbereitungskosten für den 
Bürger  
 
„Tr inkwasser darf  für den menschl ichen Genuss nur mit  best immten natür-

l ichen Inhaltsstoffen innerhalb best immter, gesetzl ich vorgegebener Grenz-

werte abgegeben werden. Der vorbeugende, f lächendeckende 

Grundwasserschutz trägt wesentl ich dazu bei,  dass die Aufbereitungskos-

ten zur Zeit  vergleichsweise gering sind und der Bürger ein preiswertes 

Lebensmittel  jederzeit  und an jedem Ort im Regierungsbezirk Düsseldorf 

zur Verfügung hat.  Die Trinkwasserkosten (ohne die Abwasserkosten!) 

würden sich gegenüber dem heutigen Niveau erhebl ich verteuern, wenn für 

pr ivate Interessen der f lächendeckende und vorbeugende Grundwasser-

schutz aufgegeben wird.“ 
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Zusammenfassende Übersicht von Handlungsempfehlun-
gen zum Grundwasserschutz als Beitrag zur Umsetzung 
der Ergebnisse der „Wasserbilanz 2003“ für die langfris-

tige Sicherung der Trinkwasserversorgung im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf  

 

Als Ausbl ick auf den Inhalt  des nachfolgenden Gutachtens ergeben sich 

aus der „Wasserbi lanz 2003“ folgende Handlungsempfehlungen an die 

Wasserwirtschaft  und die Pol i t ik im Regierungsbezirk Düsseldorf:  

 

1. Eine voreil ige Aufgabe von Teilen genutzter und geschützter  
Wassergewinnungsgebiete in Folge rückläufiger Bedarfsprogno-
sen zugunsten irreversibler Eingriffe, wie z.B. den Kiesabbau, 
würde die Versorgungssicherheit mit qualitativ hochwertigem 
Grundwasser für die Zukunft gefährden. 

2. „Vermeiden ist nachhaltiger Grundwasserschutz“ und somit auf-
grund des stoffspezifischen „Langzeitgedächtnisses“ des 
Grundwassers wirksamer als die aufwändige und unwirtschaftl i-
che und somit für den Bürger kostenintensive Sanierung von Be-
lastungen. 

3. Die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen den Flächenan-
sprüchen und dem unterirdischen Grundwasserraum sind früh-
zeitig und flächendeckend in die Umwelt- und Raumplanung im 
Regierungsbezirk einzubeziehen. Einzelfallbetrachtungen bedür-
fen immer der Berücksichtigung möglicher Summenwirkungen 
mit bereits vorhandenen Nutzungen und dürfen nicht singulären 
Interessen die Möglichkeit eröffnen, den naturraumbezogenen 
Grundwasserschutz zu unterlaufen. 

4. Grundwassereinzugsgebiete und Trinkwasserschutzzonen bedür-
fen einer langfristigen flächendeckenden Sicherung für die Da-
seinsvorsorge auch folgender Generationen und dürfen daher 

nicht für kurzfristige Interessen unwiederbringlich  „verbraucht“ 
werden. Eine Auflockerung oder gar Aufgabe des flächendecken-
den Grundwasserschutzes hätte im Bezirk Düsseldorf mittel- bis 
langfristig die Folge, dass sich die Grundwasserbeschaffenheit 
in vielen Gebieten weiter verschlechtert und die Aufbereitung 
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des Trinkwassers immer kostspieliger wird. Folgen wären zu-
nehmende Kosten für den Bürger für Trinkwasser, die in diesem 
Fall vermeidbar wären, sofern der Grundwasserschutz nicht pri-
vatwirtschaftl ichen Interessen geopfert wird. 

5. Die in der Wasserbilanz 2003 angegebenen Grundwasserreserve-
gebiete dürfen keine Verfügungsmasse für irreversible Nutzun-
gen, wie den Landschaftsverbrauch durch übermäßige Flächen-
versiegelungen oder den flächendeckenden Kiesabbau in Trink-
wassereinzugsgebieten sein. Im Kreis Kleve und Wesel sind be-
reits weite Flächen ausgekiest worden, so dass eine Zerstücke-
lung und Verbrauch der Landschaft langfristige Grundwasser-
schutzkonzepte hier bereits erheblich erschwert oder gar schon 
unmöglich macht. 

6. Eine Verlagerung und Substitution von Trinkwassergewinnungs-
standorten und Einzugsgebieten ist nicht immer möglich, da die 
Standortverhältnisse im Regierungsbezirk dies nicht überall  zu-
lassen. Eine Ausweichung der Wasserversorgung in bereits 
durch irreversible Nutzungen, wie z.B. den Kiesabbau „geschä-
digte“ Gebiete, ist z.B. im Kreis Kleve und Wesel nur noch in-
nerhalb der in der Wasserbilanz angegebenen Gebiete möglich. 
Eine weitere Vergrößerung der Abgrabungsflächen hätte z.B. zur 
Folge, dass weite Teile dieser Gebiete nicht mehr der zukünfti-
gen Wasserversorgung als Redundanz zur Verfügung stünden. 
Folgen wären Kostensteigerungen für den Bürger in Folge der 
aufwändigeren Aufbereitung und Schutzmaßnahmen für die 
„verbleibenden“ Grundwasserressourcenstandorte. 
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Erläuterungsbericht 

 
zu den Handlungsempfehlungen für die Wasserwirtschaft  im Regie-

rungsbezirk Düsseldorf vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Was-

serbi lanz 2003 
 

 
 
1 Allgemeine Situation und Aufgabenstellung 

1.1 Grundwassernutzung und -schutz als Sicherung der Daseins-
vorsorge und als Standortvorteil  

Das gesamte theoret ische Wasserdargebot in Deutschland von z.Zt.  ca. 

182 Mrd. m³/a wird von Industr ie, Bevölkerung und Landwirtschaft  zu ca. 

9% in Anspruch genommen. Die öffent l iche Wasserversorgung nutzt nur 

ca. 3% (5,6 Mrd. m³/a) zur langfr ist igen Daseinsvorsorge der Bevölke-

rung. Grundwasser und Quel lwasser stehen für die öffent l iche Wasser-

versorgung mit ca. 74% (4,1 bis 4,2 Mrd. m³/a) aus pr imär qual i tat iven 

Gründen im Vordergrund [1].  

 

In Nordrhein-Westfalen werden nach der BGW-Stat ist ik ca. 44% des 

Wasserbedarfes mit  Grundwasser und Quel lwasser gedeckt.  Der übrige 

Wasserbedarf wird über Oberf lächenwasser (Talsperren und Direktent-

nahmen aus Flüssen) abgedeckt [2].   

 

Im Regierungsbezirk Düsseldorf stammen nach der „Wasserbi lanz 2003“ 

ca. 69% des Gesamtdargebotes aus dem Flusswasser, 30% aus Grund-

wasser, Quel lwasser und Uferf i l t rat und nur 1% aus Talsperren [3].  Die 

Dominanz des Flusswassers als „Wasserquel le“ wird durch die indus-

tr iel len Nutzungen (Prozess- und Kühlwasser) und die Kraftwerke 

(Kühlwasser) ent lang des Rheins und der Ruhr hervorgerufen. Grund-
wasser ist die wichtigste „Quelle“ für die Trinkwasserversorgung.  

 

Grundwasser und die anderen Wasserarten sind begrenzt verfügbare 

und erneuerbare Ressourcen, die durch Schutzmaßnahmen eines Ver-

ordnungsgebers in ihrer Quanti tät und Qual i tät langfr ist ig gesichert und 

erhalten werden müssen. 

Silvia Schigulski
	Überschrift 1: 12, Absatz: 1,5, nach 12	
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Der technische und gesetzliche Grundwasserschutz kann struktur-
bedingt nur an der Nutzung und Gestaltung der Geländeoberfläche 
ansetzen und nachhaltig wirksam sein.  Hier tr i f f t  das versickernde 

Niederschlagswasser, aus dem sich das Grundwasser laufend erneuert,  

auf den Boden und wird bei der Bodenpassage chemisch und mikrobio-

logisch „vorgereinigt“ .  

 

In einem definierten Raum ist Grundwasser daher nicht in jeder bel iebi-

gen Menge und Qual i tät nutzbar [4].  Die Nutzbarkeit  und regionale Ver-

fügbarkeit  der jewei l igen Wasserart  hängt ab  

• von den hydrogeologischen und hydrochemischen Untergrundver-

hältnissen, 

• von den ökologischen Belangen von Mensch, Fauna und Flora, 

• der zeit l ichen und räumlichen Vertei lung der Wasserhaushaltskom-

ponenten (Niederschlag, Abf luss, Verdunstung, Versickerung), 

• der ört l ichen Infrastruktur und Nutzbarkeit  des hydrologischen Rau-

mes (ortsnahe Wasserversorgung) und vor al lem  

• von der Qual i tät des Wasserdargebotes und der Schutzfähigkeit  der 

Ressource „Grundwasser“ gegenüber nachtei l igen menschl ichen 

Eingri f fen. 

 

In den Ballungsräumen des Regierungsbezirkes Düsseldorf ist die 
sehr gute Verfügbarkeit von Grundwasser und Flusswasser für die 
Städte und Gemeinden sowie die Industrie ein wichtiger Standort-
vorteil .  

 

Wasserintensive Produkt ionen, wie die chemische, petrochemische, 

stahl- und aluminiumverarbeitende Industr ie sowie die Erzeugung von 

Strom, wären ohne ein in jeder Jahreszeit  ausreichendes Wasserdarge-

bot nicht ohne Nutzungskonfl ikte unter benachbarten Entnehmern mög-

l ich. So konnte an einem Chemiestandort im Kreis Neuss die Produkt ion 

neuer, zukunftsweisender Grundstoffe neu angesiedelt  werden, wei l  u.a. 

das nutzbare Uferf i l t ratdargebot noch gesteigert  werden konnte und so-
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mit  Prozess- und Kühlwasser in ausreichender Menge und Qual i tät den 

Herstel lprozess opt imieren und wirtschaft l ich gestal ten konnten. 

 

Gleichzeit ig wäre eine quanti tat iv und qual i tat iv hochwert ige Versorgung 

der Bevölkerung im Regierungsbezirk Düsseldorf mit  Tr inkwasser ohne 

die naturräumlich gegebenen Nutzungsmögl ichkeiten von Uferf i l t rat und 

Grundwasser nicht ohne aufwändige und kostenintensive Aufbereitungs- 

und Bei lei tungsmaßnahmen sicherzustel len. 

 

Die Grundwassernutzung aus geschützten Vorkommen trägt somit 
im Regierungsbezirk Düsseldorf als Komfortfaktor wesentlich zur 
Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung bei.  Grundwasser-
vorkommen sind daher flächenhaft in den Bereichen durch den Ver-
ordnungsgeber zu schützen, in denen Trinkwasser gewonnen wird. 

 

Die Grundwasservorkommen in der Rheintalschol le beiderseits des 

Rheins, der l inksrheinischen Venloer Schol le (Raum Viersen, Mönchen-

gladbach) und Krefelder Schol le (Stadt Krefeld, Kreis Wesel,  Kreis Kle-

ve) am Rande der Bal lungs- und Verdichtungsräume stel len die wich-

t igsten Ressourcenräume für die Daseinsvorsorge der Bevölkerung dar. 

Die Talsperrenwässer im Bergischen Land sind hierzu nur im rechts-

rheinischen Regierungsbezirk versorgungswirksam. 

 

Trinkwasserschutzgebiete sind im Regierungsbezirk Düsseldorf 
noch nicht für alle Trinkwasserfassungen ausgewiesen. Für die 
wasserrechtlich genehmigten Entnahmen wird das Prinzip des flä-
chendeckenden Grundwasserschutzes in Verbindung mit den Vor-
gaben des DVGW-Regelwerkes angewendet, das eigentlich auch für 
alle anderen wasserwirtschaftl ich relevanten Grundwasservorkom-
men einer Region gelten muss. 

 

Die Grundwassernutzung und der gesetzl ich normierte Grundwasser-

schutz erzeugen vor al lem am Rande der Verdichtungsräume, z.B. in 

den Flächenlandkreisen Wesel und Kleve sowie in den dichter besiedel-

ten Randzonen der Rhein-Ruhr-Schiene (z.B. Kreis Neuss, Kreis Mett-

mann) in zunehmendem Maße umwelt-  und raumplanerische Konfl iktpo-
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tenziale, die durch die in Abschnit t  1.2 zi t ierten fachtechnischen Ergeb-

nisse der Wasserbi lanz 2003 noch verschärft  werden. 

 

Beispiel: 

Im Kreisgebiet Neuss wird u.a. Tr inkwasser aus dem Uferf i l t rat des 

Rheins gewonnen. Geschützt wird hier nicht nur der relat iv kleinf lächige 

Uferbereich mit  der Uferpassage sondern auch das landseit ige Zustrom-

gebiet.  Dieses Gebiet reicht aus hydrogeologischen Gründen bis zur 

unter irdischen Wasserscheide am Rand der Rheintalschol le und umfasst 

weite Flächenantei le einer Stadt (Dormagen). Durch die Unterschutz-

stel lung und die Verordnung von Verbots- und Genehmigungstatbestän-

den werden auf einer vergleichsweise großen Fläche viel fäl t ige konkur-

r ierende Nutzungen, wie z.B. der Kiesabbau oder Gewerbe mit wasser-

gefährdenden Produkt ionen, nach dem Regelwerk verboten. Diese Vor-

gehensweise erzeugt bei den betroffenen Kommunen und Flächennut-

zern erhebl ichen Widerstand, da sie sich in ihrer (kurzfr ist igen!) Hand-

lungsfähigkeit  und Hoheit  eingeschränkt sehen. 

 

Diese Ausweisungspraxis berücksicht igte aber in diesem Fal l  fachtech-

nisch korrekt die Zuf lüsse aus dem Hinter land, die zwar quanti tat iv nur 

einen geringen Antei l  an der Wassergewinnung haben, dafür aber je 

nach Stoffkombinat ion qual i tat iv das Trinkwasser nachtei l ig und sehr 

langanhaltend beeinf lussen können. 

 

 

1.2 Ergebnisse der Wasserbilanz 2003 

Als Fortführung der Wasserbi lanz aus dem Jahr 1989 wurde für den Re-

gierungsbezirk Düsseldorf auf der Basis der Daten von 2001 eine Be-

standsaufnahme der verfügbaren Wassermengen und Wasserrechte un-

ter Berücksicht igung der Grundwasserqual i täten erarbeitet.  Das Unter-

suchungsergebnis der „Wasserbi lanz 2003“ ist  eine al lgemeine und ge-

neral is ierte Betrachtungsebene für den gesamten Regierungsbezirk, in 

der Einzelsachverhalte abstrahiert  und mit al lgemeingült ige Annahmen 

beschrieben wurden. Diese Abstrakt ionen wurden für eine Prognose für 

die Jahre 2015 und 2040 verwendet.  
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Eine Übertragbarkeit  auf lokale hydrogeologische und wasserwirtschaft-

l iche Verhältnisse ist  nach Feststel lung der Gutachter Spiekermann Be-

ratende Ingenieure, Düsseldorf mit  dieser Ausarbeitung nicht ohne wei-

tere Konkret is ierungen und speziel le Untersuchungen vor Ort mögl ich 

[3].  

 

Wesentliche Aussagen der Wasserbilanz 2003  s ind, dass 

 

• der vor 15 Jahren prognost izierte steigende Wasserbedarf nicht 

bestät igt werden konnte, 

• die Wassereinsparungen in den privaten Haushalten und in der 

Industr ie eine Entspannung in zuvor stark beanspruchten Räumen 

verursachten (z.B. Raum Krefeld, Kreis Viersen, Kreis Neuss), 

• dadurch die tatsächl ichen Entnahmen unterhalb des berechneten 

(mit t leren!) Dargebotes und der ertei l ten Wasserrechte in den Bi-

lanzräumen lagen, 

• gleichzeit ig f lächenhafte Einträge aus der Landwirtschaft  vor al-

lem im Norden des Regierungsbezirkes, in den Kreisen Kleve, 

Wesel und in der Venloer Schol le, die Grundwasserqual i tät bis in 

die t ieferen Stockwerke z.T. erhebl ich beeinträcht igen und dass 

• nur noch in den weniger dicht besiedelten Nordkreisen (Kleve, 

Wesel) des Regierungsbezirkes wasserwirtschaft l iche Entwick-

lungspotenziale für die Subst i tut ion mit tel-  bis langfr ist ig nicht 

mehr nutzbarer Trinkwassereinzugsgebiete in den urbanen und in-

tensiv landwirtschaft l ich genutzten Räumen zur Verfügung stehen. 

 

Trotz einer Auslastung des nutzbaren Dargebotes von nur 75% der 

nachweisbaren und bewirtschaftungsfähigen mittleren  Grundwasser-

neubi ldungsmengen ergeben sich im wesentl ichen qualitative Ein-
schränkungen für die vollständige Ausnutzung des Dargebotes und 
der vorhandenen wasserrechtlich zugewiesenen Bilanzräume .  Die in 

der Wasserbi lanz 2003 aufgezeigten Grundwasserreservebi lanzgebiete, 

die sich ausschl ießl ich am l inken Niederrhein in den Kreisen Wesel und 

Kleve bef inden, wurden anhand der berechneten Dargebote und einzel-

ner qual i tat iver Daten auf der Basis äl terer Untersuchungen des Büros 

AHU, Aachen (1988) weiter aufrechterhalten. Ein vorbeugender Grund-
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wasserschutz wurde dabei expl iz i t  im Vorfeld der Konkret is ierung auf-

grund der bereits heute feststel lbaren Belastungen, vornehmlich durch 

die Landwirtschaft ,  von den Gutachtern der Wasserbi lanz 2003 gefor-

dert [3].  

 

Hauptprobleme der Trinkwasserbewirtschaftung  im Regierungsbezirk 

Düsseldorf sind: 

 

• die hohen Nitratbelastungen am l inken Niederrhein 

• die Erkenntnis, dass die Kooperat ionsarbeit  zwar eine Verlang-

samung der Nitratanst iege der achtziger Jahre bewirken, aber 

noch keine Trendumkehr im großen Maßstab erreichen konnte 

• das Ausweichen in t iefere Stockwerke nicht vor der Verschlep-

pung unerwünschter Wasserinhaltsstoffe schützt 

• einige seit  langem ausgewiesene Grundwasserreservegebiete im 

Kreis Kleve und Wesel bereits erhebl ich mit  St ickstoffeinträgen 

vorbelastet sind und die Erkenntnis, dass 

• die langfr ist igen Wirkungen von großflächigen Grundwasserfrei le-

gungen in Auskiesungskonzentrat ionszonen innerhalb und außer-

halb der Schutz- und Grundwasserreservegebiete nicht konkret 

prognost iz ierbar und quanti f iz ierbar sind sowie 

• die bi lanztechnisch nicht vol lständig genutzten Räume nun dem 

Anspruch Dri t ter,  insbesondere der Kiesindustr ie und der gewerb-

l ichen Bebauung bisher ungenutzter Flächen preisgegeben wer-

den könnten und somit der langfristigen Sicherung für eine zu-
künftige Trinkwassergewinnung für immer entzogen würden. 

 

Vor dem Hintergrund des schwel lenden Konfl iktes zwischen der Umwelt-  

und Raumplanung (GEP-Aufstel lung etc.)  einerseits und zunehmenden 

Ansprüchen aus der Industr ie und dem Gewerbe, insbesondere aus der 

Kiesindustr ie, an die „ frei“  werdenden Bi lanzräume sind die Ergebnisse 

der quanti tat iven und vor al lem der qual i tat iven Entwicklungen im 

Grundwasser des Regierungsbezirkes Düsseldorf aus Sicht des langfr is-

t igen Grundwasserschutzes zu bewerten. Daraus sol len Handlungsemp-

fehlungen erarbeitet werden, die für die Wasserwirtschaft  und die Pol i t ik 

die bisherigen Erkenntnisse und Defizi te in der Umsetzung des f lächen-
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deckenden Grundwasserschutzes vor dem Hintergrund einer voran-

schreitenden Beeinträcht igung der Trinkwasserressourcen im Span-
nungsfeld zwischen kurzfristigen Flächenansprüchen und langfris-
tigem Ressourcenschutz aufzeigen. 

 

 

2 Thesen zu den Handlungsempfehlungen aus der Wasser-
bilanz 2003 

2.1 Grundwasser als schutzbedürftige Ressource 

Anhand der Ergebnisse der Wasserbi lanz 2003 und der zunehmenden 

Konfl iktpotenziale ergeben sich für den Ressourcenschutz als Basis der 

Zukunftssicherung und Daseinsvorsorge für die Bevölkerung mittel-  bis 

langfr ist ig umzusetzende Handlungsempfehlungen für die Pol i t ik,  Was-

serwirtschaftsverwaltung, die Wasserversorgungsunternehmen und an-

dere Grundwassernutzer.  Hierzu zählen auch Handlungen, die das 

Grundwasser in seiner Beschaffenheit  und Menge beeinf lussen können, 

wie z.B. Baumaßnahmen, Abgrabungen oder andere grundwasserrele-

vante Flächennutzungen und Eingri f fe (s. Abschnit t  3).  

 

Grundlage dieser Handlungsempfehlungen sind die verfassungsrecht l i -

chen Normen des Grundgesetzes (Art.  28 I I  GG: Wasserversorgung als 

Aufgabe der Gemeinden), des Wasserhaushaltsgesetzes (z.B. §§ 1, 2, 

34 WHG) sowie der europäischen Wasserrahmenricht l inie (EU-WRRL), 

die z.B. in den §§ 33, 33a und 36 in das deutsche, bundesweit  und f lä-

chendeckend geltende Wasserhaushaltsgesetz umgesetzt wurden. 

 

Die Betrachtungsebene der Wasserbi lanz 2003 erleichtert  einerseits die 

Problemidenti f ikat ion auf der Ebene des Regierungsbezirkes Düssel-

dorf.  Andererseits erfordern sowohl der Schutz der Grundwasser-
vorkommen als auch die kommunale Umwelt- und Raumplanung 
konkrete und vor Ort verifizierbare Handlungsmuster mit langfristi-
gen qualitativen und quantitativen Betrachtungsweisen, die durch 
die Daten und Kartengrundlagen der Wasserbilanz 2003 alleine 
nicht geleistet werden können.  Diese geben ledigl ich Hinweise auf 

mögl iche Einf lussszenarien und großräumige hydrogeologische Gege-
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benheiten. Die lokalen Ressourceneigenschaften und die Schutzfähig-

keit  der Ressource gegenüber langfr ist igen, lokal wirksamen Einf luss-

nahmen durch den Menschen konnten in dieser Studie (Betrachtungs-

maßstab!) nicht berücksicht igt werden. 

 

Al le Ressourcenschutzkonzepte gehen heute grundsätzl ich davon aus, 

dass die Reinigungsleistung der Böden unabhängig von ihrem natürl i -

chen Potenzial  erhalten werden muss, da eine zunehmende Versiege-

lung, Entfernung und Inanspruchnahme der Böden durch Baumaßnah-

men und Abgrabungen sowie die Frei legung des Grundwassers nachhal-

t ig negativ auf die langfr ist ige Grundwasserqual i tät wirken [5],  [6].  

 

Aufgrund des vergleichsweise raschen und effekt iven Abbaus von 

Schadstoffen im Boden und der geringen Puffer leistung der niederrhei-

nischen Grundwasserlei ter,  in denen nur ein Bruchtei l  des eingespeis-

ten Wassers pro Jahr umgesetzt werden kann, werden in der Fachl i tera-

tur und Presse häufig nur räumlich begrenzte „Stoßbelastungen“ (z.B. 

ein Ölunfal l )  als qual i tat iv spürbare Grundwasserkontaminat ionen pu-

bl ik.  

 

Dem Erhalt der schützenden natürlichen Deckschichten, deren 
Rückhalte- und Reinigungsvermögen gegenüber Schadstoffen pri-
mär vom geologischen Aufbau, deren Belastung aber von der Art 
und Dauer der menschlichen Nutzung abhängig ist,  ist daher im flä-
chendeckenden Grundwasserschutz höchste Priorität einzuräumen. 

 

Unterstützt werden diese fachtechnischen Vorgaben für den Grundwas-

serschutz von den Erkenntnissen des Potsdamer Inst i tuts für Kl imafor-

schung (zi t .  in DIE ZEIT, Nr. 29, 12.07.2001, S. 17),  dass die menschl i-

che Akt iv i tät erstmals nicht nur lokale sondern auch überregionale und 

globale geochemische Prozesse verändern kann. 

 
„Die Konsequenz [der menschlichen Aktivitäten] ist eine fundamen-
tale Erosion der Leistungsfähigkeit von Ökosystemen“ wie z. B. der 
belebten Bodenzone, aber auch der oberflächennahen Grundwasser-
leiter als Gesamtsystem einschließlich dessen ungesättigter (Boden-
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)Zone.  Wissenschaft l ich fundierte Untersuchungen zur Langzeitwirkung 

großräumiger Immissionen auf geringem Konzentrat ionsniveau sind erst 

aktuel l  in der Diskussion (s. DIE ZEIT, Nr. 29, 12.07.2001), so dass be-

rei ts heute im Vorfeld  durch pol i t isches Handeln langfristig wirksame 

Negativtrends im Systemmaßstab  verhindert werden müssen. 

 

 
2.2 Warum ergeben sich Konfliktpotenziale zwischen Grundwas-

sernutzung und der Umwelt- und Raumplanung? 

Die aktuel len Konfl iktpotenziale aus der Grundwassernutzung einerseits 

und den Konsequenzen des f lächendeckenden Grundwasserschutzes für 

die Flächennutzer sowie die Umwelt-  und Raumplanung andererseits 

lassen sich am besten in einer aufeinander aufbauenden Sequenz von 

Thesen formul ieren und argumentat iv beschreiben  

 
These 1: Standortgebundene Grundwassergewinnungen werden durch intensive 
Flächennutzungen und Landschaftsverbrauch qualitativ vielfältig beeinträchtigt 
 
„Die Gewinnung von Trinkwasser aus dem Grundwasserraum ist stand-

ortgebunden. Die Nutzbarkeit  des Grundwassers wird einerseits durch 

die lokalen hydrogeologischen und naturräumlichen Bedingungen, ande-

rerseits durch klein- und großmaßstäbl iche Einf lussnahmen infolge der 

Intensivierung der Landwirtschaft ,  Zersiedelung der Landschaft ,  Abgra-

bung des Grundwasserlei tergesteins (Kies, Sand) und z.T. auch durch 

die Wassergewinnung selbst beeinträcht igt.“  

 

These 2: Das durch die Wassergewinnung erzeugte unterirdische Einzugsgebiet 
ist in seiner Lage und Ausdehnung vorbestimmt und räumliche Bemessungs-
grundlage für den Grundwasserschutz 
 
„Die Grundwassergewinnungsanlagen „erzeugen“ im Grundwasserlei ter 

ein unter irdisches Einzugsgebiet in Funkt ion der Fördermengen und der 

hydrogeologischen Gegebenheiten. Das aus diesem naturwissenschaft-

l ich begründbaren Zusammenhang result ierende Gebiet ist  an der Erd-

oberf läche durch den Gesetzgeber auf der Basis des Wasserhaushalts-

gesetzes vor nachtei l igen Einf lussnahmen zu schützen. Damit verbun-

den können und müssen Verbotstatbestände und Genehmigungspfl ich-
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ten verbunden sein, die einen vorbeugenden und vorausschauenden 

langfr ist igen Grundwasserschutz erst mögl ich machen.“ 

 

 

These 3: Konflikte zwischen dem langfristig angelegten Grundwasserschutz und 
kurzfristigen gewerblichen und (kommunal-)politischen Interessen können ver-
mieden werden 
 
„Der unvermeidbar erscheinende Interessenskonfl ikt  zwischen dem 

langfr ist ig angelegten Grundwasserschutz und den intensiven Flächen-

nutzungen, wie z.B. der Landwirtschaft ,  dem Gewerbe und dem Kiesab-

bau kann nur durch Vermeidungsstrategien und vorbeugende Maßnah-

men an der Geländeoberf läche entschärft  werden. Eine räumliche Tren-

nung von Grundwassergewinnungsgebieten und irreversiblen Eingri f fen 

und Nutzungen vermeidet Konfl ikte.“  

 

 

 

 

 

 

These 4: Negative Auswirkungen auf die Grundwasserqualität sind naturbedingt 
oft nur nach sehr langer Zeit messbar und quantifizierbar 
 
„Die qual i tat iven und quanti tat iven Auswirkungen der viel fäl t igen Flä-

chenansprüche und –nutzungen auf das Einzugsgebiet einer Grundwas-

serentnahme sind oft  nur nach mehreren Dekaden messbar. Flächenhaf-

te Einträge, wie z.B. aus der Landwirtschaft ,  s ind in Summe im Grund-

wasserraum und aufgrund der guten Lösl ichkeit  des St ickstoffs über lan-

ge Zeit  spürbar, selbst wenn die Landnutzung bereits extensiviert  oder 

ganz ohne Stickstoffüberschüsse real is iert  wird. Das Speichervermögen 

des Untergrundes fungiert  wie ein langes „Gedächtnis“ gegenüber der 

Summenwirkung der f lächenhaften und punktuel len Stoffeinträge aus 

der Land- und Flächennutzung in einem Einzugsgebiet.  
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These 5: Die Summenwirkung der vielfältigen Einflussnahmen von der Erdober-
fläche und deren Wirkprozesse auf das Grundwasser sind bisher nicht hinrei-
chend quantifizierbar und langfristig prognostizierbar 
 
„Die Summenwirkung der Flächennutzungen und Inanspruchnahmen ist  

bisher nur unzureichend erforscht und kann kurz- bis mit tel fr ist ig nicht 

genau quanti f iz iert  und prognost iziert  werden. Die Entwicklung der 

landwirtschaft l ichen Stickstoffeinträge zeigt aber, dass negative Auswir-

kungen auf die Grundwasserbeschaffenheit  erst viel  später im Grund-

wasser messbar sind als der Eintrag in den Boden selbst.  Die Entwick-

lung der Einträge und ihrer summarischen Auswirkungen auf das 

Grundwasser hängen sowohl vom Störstoff  selbst als auch von der 

Quel lstärke, Quel ldauer und vor al lem von den Rückhaltereigenschaften 

der Böden und des Grundwasserlei ters ab.“ 

 

 

 

 

 

These 6: Die bisherigen Flächeninanspruchnahmen haben in den Einzugsgebie-
ten die natürlichen Abbaupotenziale gegenüber Schadstoffen geschädigt und 
z.T. unwiederbringlich aufgebraucht  
 
„Die Rückhalteeigenschaften der Böden und des Grundwasserlei ters 

sind endl ich und wurden und werden durch menschl iche Stoffeinträge 

sukzessive aufgebraucht.  In vielen Fäl len sind die natür l ichen Abbauka-

pazitäten, z.B. gegenüber Nitrat oder organischen Belastungen bereits 

erschöpft  und weitestgehend aufgebraucht,  so dass im Grundwasser in 

Zukunft  steigende Störstoffgehalte bis hin zu Grenzwertüberschreitun-

gen feststel lbar werden.“ 
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These 7: Die langfristige Unterschutzstellung von geeigneten Grundwasserre-
servegebieten ist neben der Vermeidung von grundwassergefährdenden Flä-
chennutzungen eine tragende Säule des vorbeugenden Grundwasserschutzes 
 
„In den von der Bezirksregierung schon sehr früh ausgewiesenen 

Grundwasserreservegebieten stehen der Versorgungswirtschaft  zusätz-

l iche Flächen zur Trinkwassergewinnung zur Verfügung. Diese Gebiete 

sind aber bereits jetzt nicht im vol len Umfange als Subst i tut ion von 

nicht mehr nutzbaren Gewinnungsanlagen einzustufen, da sowohl hyd-

rogeologische Faktoren als auch schon vorhandene Nutzungskonfl ikte, 

insbesondere durch die Landwirtschaft ,  das nutzbare Dargebot l imit ie-

ren.“ 

 

 

 

 

 

 

These 8: Ohne einen an der Geländeoberfläche konsequent umgesetzten vor-
beugenden Grundwasserschutz erhöhen sich die Wasseraufbereitungskosten 
für den Bürger  
 
„Tr inkwasser darf  für den menschl ichen Genuss nur mit  best immten na-

tür l ichen Inhaltsstoffen innerhalb best immter, gesetzl ich vorgegebener 

Grenzwerte abgegeben werden. Der vorbeugende, f lächendeckende 

Grundwasserschutz trägt wesentl ich dazu bei,  dass die Aufbereitungs-

kosten zur Zeit  vergleichsweise gering sind und der Bürger ein preis-

wertes Lebensmittel  jederzeit  und an jedem Ort im Regierungsbezirk 

Düsseldorf zur Verfügung hat.  Die Trinkwasserkosten (ohne die Abwas-

serkosten!) würden sich gegenüber dem heutigen Niveau erhebl ich 

verteuern, wenn für pr ivate Interessen der f lächendeckende und vorbeu-

gende Grundwasserschutz aufgegeben wird.“ 
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3 Nutzungskonflikte und irreversible Eingriffe in den 
Grundwasserraum des Regierungsbezirks Düsseldorf 

Im Regierungsbezirk Düsseldorf sind Nutzungskonfl ikte zwischen dem 

f lächendeckenden Grundwasserschutz innerhalb und außerhalb festge-

setzter Wasserschutzgebiete nach §19 WHG vor al lem struktur- und na-

turraumbedingt.  

 

Die Grundwasserlei ter,  die zur Trinkwasserversorgung genutzt werden, 

bef inden sich vor al lem in der l inks- und rechtsrheinischen Ebene der 

Niederrheinischen Bucht.  Diese Ebene ist  gleichzeit ig Siedlungsraum, 

landwirtschaft l iche Produkt ionsf läche und Raum für Gewerbe und In-

dustr ie. Hinzu kommt der Flächenanspruch des Bergbaus und der Roh-

stoff industr ie in Form von Betr iebsanlagen, Berghalden, Deponien und 

Kiesabbauen. Insbesondere in den weniger dicht besiedelten Naturräu-

men am l inken Niederrhein pral len die Interessen einer im Strukturwan-

del bef indl ichen Landwirtschaft ,  einer kommunalen Ansiedelungspol i t ik 

für Bevölkerung und Gewerbe sowie die Ansprüche der Rohstoffgewin-

nung aufeinander. „Freie Räume“, wie die Uferzonen des Rheins unter-

halb von Duisburg bis nach Emmerich, waren z.B. frühe Zielgebiete für 

Abgrabungen und anschl ießende Wiederverfül lungen mit Bergematerial  

und Abraum aus dem Bergbau und der Bauindustr ie. Dadurch sind in 

diesem Raum Uferf i l t ratentnahmen für die Trinkwasserversorgung mit 

Ausnahme des Binsheimer und Gindericher Feldes nicht mehr real is ier-

bar. 

 

Nach der Auskiesung und Wiederverfül lung (Bergematerial ,  Bodenaus-

hub etc.)  nahezu al ler ufernahen Zonen ent lang des Niederrheins fokus-

sierte sich der Flächenanspruch z.B. der Kiesindustr ie in den Freiräu-

men der landseit igen Terrassenebenen, die in vielen Bereichen im Re-

gierungsbezirk Düsseldorf z.B. im Kreis Neuss, im Kreis Mettmann und 

in den Nordkreisen Wesel und Kleve sowohl als Trinkwasserressource 

als auch als Rohstoff lagerstätte def inierbar sind. In weiten Tei len dieser 

Flächenlandkreise sind nur noch in den bereits genutzten Wassergewin-

nungsgebieten oder den nach der Wasserbi lanz 2003 ausgewiesenen 

Grundwasserreservegebieten zur zukünft igen Trinkwassergewinnung 
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weitere „freie“ Flächen für potenziel le Suchräume z.B. für die Rohstoff-

industr ie vorhanden. Hinzu kommt eine zunehmende Intensivierung der 

landwirtschaft l ichen Produkt ion mit  intensiver Viehhaltung, übermäßiger 

und meist bodenunverträgl icher Gül leprodukt ion und –ausbringung 

(„Entsorgung“) und Anbauformen, die das standört l iche Verlagerungsri-

siko für Stoffe in das Grundwasser vor al lem außerhalb der Kooperat i-

onsgebiete unberücksicht igt lassen. 

 

Neben diesen besonderen Nutzungskonfl ikten in den Flächenlandkrei-

sen mit  einerseits hoher Dichte an Wasserschutzgebieten und anderer-

seits zunehmenden Ansprüchen der Rohstoff industr ie und landwirt-

schaft l ichen Intensivprodukt ionen konkurr ieren im Regierungsbezirk 

Düsseldorf weitere menschl iche Eingri f fe im Konfl ikt feld zum Grundwas-

serschutz (Tab. 1).  

 

 

 

Tab. 1: Nutzungskonfl ikte im Spannungsfeld zwischen Grundwasser-

schutz und Flächennutzung im Reg. Bez. Düsseldorf  

 

Nutzungsart Konfliktfelder bei der Umsetzung 
des Grundwasserschutzes 

Landw irtschaft  Intensivnutzungen mit  St ickstoffaus-
w aschungen in  den Untergrund;  un-
sachgemäßer Umgang mit  Düngemit teln 

und Pf lanzenschutzmit teln 

Siedlungen und Gew erbe Emissionen von Schadstof fen und en-

dokr inen Substanzen sow ie Arzneimit -

te lrückständen aus undichten Kanälen 
und von unsachgemäßen Regenw asser-

versickerungen,  Stoffe inträge aus 
Haushal ten und unsachgemäßer Lage-

rung und Umgang mit  w assergefähr-
denden Stof fen im Gew erbe 

Industr ie  Emissionen von Schadstoffen über  un-

dichte Kanäle sow ie aus w assergefähr-
denden Produkt ionen 
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Nutzungsart Konfliktfelder bei der Umsetzung 
des Grundwasserschutzes 

Verkehr Unfäl le  und Havar ien beim Transport  

w assergefährdender Stoffe ,  unsachge-

mäße Ablei tung und Versickerung be-

lasteter  Niederschlagsw ässer 

Rohstoffgew innung,  Kiesabbau (Nass-

abgrabungen,  Trockenabbaue)  

Dauerhafte Entfernung oder  Minderung 

der  schützenden Deckschichten und 

Frei legung der  Grundw asseroberf läche;  

Induzierung eines vom Grundw asser-

raum abgekoppelten oder  interakt iven 
neuen hydrochemischen und hydrolo-

gischen Mi l ieus mit  derzei t  noch nicht  

quant i f iz ierbaren Langzei t folgen;  i l le -
gale,  grundw assergefährdende Nutzun-
gen und Verfül lungen vor  oder  nach 
Abgrabungsende ohne Klärung der  
Nachfolgeregelungen bei  erst  langfr is-
t ig  e intretenden Grundw asserschäden 

 

Bergbau Geländesenkungen mit  Polderw asser-
hal tungen,  w elche die natür l ichen 
Grundw asserströmungsverhäl tnisse 
dauerhaft  verändern;  Deponierung und 
Ablagerung von Reststof fen (Abraum, 
Bergemater ial )  in  großen Mengen,  z .T .  

im w assererfül l ten Grundw asserraum. 

 

Die Versickerung von Polder- und Sümpfungswasser sowie von Nieder-

schlagswasser kann in Gebieten mit  f lurnahem Grundwasser, wie z.B. 

im Raum Korschenbroich, Angermund oder Rees, zu Grundwasseran-

st iegen führen, die wiederum Nutzungskonfl ikte mit  den vorhandenen 

Besiedlungsstrukturen erzeugen. Auch die rückläuf ige Wassergewin-

nung der öffent l ichen und gewerbl ich- industr iel len Wasserfassungen 

erzeugt in diesen Gebieten Probleme und Konfl ikte mit  den Flächennut-

zern an der Geländeoberf läche (z.B. Raum Kleve, Duisburg, Düssel-

dorf) .  
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Strukturel le Nutzungskonfl ikte werden vor al lem in den Fäl len eine Ge-

fährdung der Grundwasserbeschaffenheit ,  in denen irreversible Eingri f fe 

in Natur und Landschaft  Strukturveränderungen im natürl ichen hydro-

chemischen System zur Folge haben. Diese sind dann mit pol i t ischen 

und wirtschaft l ich vertretbaren Mitteln nicht mehr behebbar. Zu diesen 

irreversiblen Eingriffen  mit  langfr ist iger und in Zukunft  nach deren 

Vol lzug kaum beeinf lussbarer Wirkung auf die Grundwasserbeschaffen-

heit  zählen: 

 

 

 

 

 

 

• Abgrabungen  mit  Reduzierung der Grundwasserüberdeckung 

und Frei legung des Grundwasserlei ters 

• Bergbaubedingte Geländesenkungen  mit  Veränderungen der 

Grundwasserströmungsverhältnisse und Flurabstände, die Schä-

den an Gebäuden und der Flora hervorrufen können 

• Aufbrauch des Selbstreinigungspotenzials  der Bodenschichten 

durch Überdüngung oder andere organische Schadstoffeinträge 

• Bebauung  von Bruchgebieten und Reduzierung des Neubi ldungs-

raumes für das Grundwasser mit  unsachgemäßen Flächenversie-

gelungen und Eingri f fen in das Abfluss- und Versickerungsge-

schehen 

 

 

4 These 1: Standortgebundene Grundwassergewinnungen 
werden durch intensive Flächennutzungen und Land-
schaftsverbrauch qualitativ vielfältig beeinträchtigt 

Im Regierungsbezirk Düsseldorf wird Trinkwasser überwiegend aus dem 

Grundwasser mit tels Bohrbrunnen gewonnen. Die Grundwasserfassung 
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ist  hinsicht l ich Ergiebigkeit  und der Wasserqual i tät  grundsätzl ich stand-

ortgebunden und muss daher in das natür l iche hydrologische und hyd-

rogeologische Umfeld und somit auch in die vorhandene Flächennut-

zung eingebunden werden. Hierzu haben die technischen Regelwerke 

des DVGW entsprechende Regelungen hervorgebracht und den Stand 

der Technik beschrieben.  

 

Das oberf lächennahe Grundwasser der eiszeit l ichen Terrassen wird im 

Regierungsbezirk Düsseldorf am häufigsten durch die Wasserversor-

gungswirtschaft  genutzt.  Dort f indet der Grundwasserumsatz rasch statt  

und wird durch die Komponenten des Wasserkreislaufes saisonal und 

langfr ist ig direkt beeinf lusst.  Kurzfr ist ige und langfr ist ige Auswirkungen 

der kl imatischen und anthropogenen Einf lussfaktoren haben sowohl 

qual i tat ive als auch quanti tat ive Folgen für die Ressourcenbewirtschaf-

tung. 

 

Der Grundwasserwirtschaft  stehen in den oberf lächennahen Vorkommen 

zwar größere Wassermengen pro Zeiteinheit  aufgrund der rascher wirk-

samen Neubi ldung aus versickernden Niederschlägen zur Verfügung. 

Dagegen können aber stoff l iche Einträge, wie z. B. der Eintrag von Nit-

rat aus der Landwirtschaft ,  die Wasserqual i tät wegen der relat iv kurzen 

Sickergeschwindigkeiten f lächendeckend und nachhalt ig verschlechtern.  

 

Eine räumliche Verschiebung von Trinkwasserfassungen, z.B. aus 
qualitativen Gründen, ist sowohl hydrogeologisch als auch wasser-
wirtschaftl ich in den meisten Fällen nicht möglich.  

 

Entweder ist  bei einer Verschiebung die Wassermenge nicht mehr ge-

währleistet oder die Wasserqual i tät ist  außerhalb der schon für die 

Trinkwasserversorgung genutzten Räume bereits durch Flächennutzun-

gen stark beeinträcht igt (s.  Flächen im Kreis Kleve und Wesel,  die für 

die Reservehaltung für Grundwasserentnahmen vorgesehen sind [3]) .  

 

Beispiele für die wenigen bekannten und realisierten „Verschiebun-
gen“ finden sich im Kreis Kleve (WGA Marienbaum, WGA Ober-
mörmter) und im Kreis Wesel (WGA Xanten-Wardt),  die alle aufgrund 
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von Belastungen oder Überschneidungen mit urban geprägten und 
potenziell  grundwassergefährdenden Nutzungen verlagert bzw. neu 
errichtet werden mussten. 

 

Beispiele: 
Die Trinkwasseranlage südl ich der Ortslage Xanten-Marienbaum ,  die in 

der Stauchmoräne nur ein begrenzt vorhandenes Dargebot erschl ießen 

kann, ersetzt seit  1990 die ehemals sehr ergiebige Fassungsanlage 

Niedermörmter .  Dort war aufgrund der Überlagerung des Bilanzgebie-

tes mit einer Industrieanlage und der steigenden Nitratgehalte  über 

den damals neuen Grenzwert von 50 mg/l  hinaus keine schutzfähige 

Trinkwassergewinnung in absehbarer Zeit  mehr mögl ich. 

Im Fal l  der Fassungsanlage Obermörmter  musste die Anlage Kalkar-

Monreberg ersetzt werden, die durch sehr hohe Nitratbelastungen  von 

mehr als 100 mg/l  im Einzugsgebiet auch mittels Kooperat ionsmaßnah-

men nicht in wirtschaft l ich vertretbarer Zeit  sanierbar wäre. Der Such-

raum für eine neue Trinkwasseranlage musste den Anforderungen des 

DVGW-Regelwerkes entsprechen, so dass dort geplante oder vorhande-

ne Auskiesungen, urbanen Bereiche oder Verkehrs- und Industr ieanla-

gen als l imit ierende Faktoren betrachtet werden mussten. Die neu er-

r ichtete Anlage hat nun ein neues Bi lanzgebiet zugewiesen bekommen, 

dessen Flächennutzungen und deren randl iche Einf lussfaktoren, wie 

z.B. Abgrabungen, Uferf i l t ratzuf lüsse oder landwirtschaft l iche Nutzung, 

nun unter den Kri ter ien einer zukünft igen Wasserschutzzone betrachtet 

werden müssen. 

 

In beiden Fäl len gestal tete sich die Suche nach „freien“ und für die 

Trinkwassergewinnung geeigneten Räumen als sehr aufwändig und kos-

tenintensiv für das Versorgungsunternehmen. Die Suchraumkriterien  

für Tr inkwasserfassung schl ießen in der zukünft igen Wasserschutzzone 

I  und I I  nach dem DVGW-Regelwerk (W 101) u.a. folgende vorhandene 

und geplante Nutzungen Dri t ter von vorneherein aus [7]:  

 

• keine gewerbl iche oder industr iel le Nutzung, 

• keine Abgrabung, 
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• keine Deponie, Verfül lung oder andere unnatürl iche Bodenverän-

derung, 

• keine Verkehrswege mit öffent l ichem Verkehr, 

• keine Besiedlung, 

• keine Eingri f fe in den Boden durch intensive Landwirtschaft ,  

• keine Entfernung der Deckschichten. 

 

Für die zukünft ige Zone I I I  gelten analoge Suchraumkri ter ien, deren 

Verträgl ichkeit  mit  dem Schutzprof i l  für die Gewinnungsanlage fach-

technisch festgestel l t  werden muss. 

 

Im Fal le der Fassungsanlage Xanten-Wardt  waren starke kommunale 

und polit ische Widerstände  Auslöser für eine räumliche Verlagerung 

der Trinkwassergewinnung und die hydraul ische Trennung des Trink-

wasserschutzgebietes von einem künst l ich erzeugten Einzugsgebiet für 

eine Betr iebswassergewinnung bzw. „Schutzwasserförderung“. Die bis-

herige Lage des Zustromgebietes zur Trinkwasserfassung war geprägt 

einerseits durch Zuf lüsse aus dem Gewerbegebiet der Stadt Xanten, das 

durch potenziel le Wasserschutzauf lagen seine Vermarktungsfähigkeit  

und Nutzbarkeit  gefährdet sah. Andererseits veränderte die zunehmen-

de Auskiesung und der damit einhergehenden Verkleinerung der 

Landbrücke in der unteren Kulminat ion die Einzugsgebietsgeometr ie, so 

dass die vorhandenen Brunnen nicht schutzfähiges Oberf lächenwasser 

aus der Abgrabung über die Uferpassage anzogen. Die Verlagerung war 

somit kurzfr ist igen kommunalpol i t ischen und gewerbl ichen Interessen 

unterworfen, die dem langfr ist ig angelegten Trinkwasserschutz 

offensicht l ich unvereinbar gegenüberstanden (s. auch These 3).  

 

Innerhalb der genutzten oberflächennahen Grundwasserleiter des 
Regierungsbezirkes nimmt die spezifische Grundwasserergiebigkeit 
der Vorkommen von Süden nach Norden generell  ab. Dabei sind die 
Uferfi ltratentnahmestellen generell  ergiebiger als die reinen Grund-
wassereinzugsgebiete ohne Vorfluteranschluss. Dadurch ergibt sich 
zusätzlich zur flächennutzungsbedingten Zonierung auch eine na-
turräumliche Zonierung der nutzbaren Grundwasservorkommen. 
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So wird Uferf i l t rat zur Trinkwassergewinnung ent lang des Rheins in den 

unverbauten und nicht durch Abgrabungen hydraul isch veränderten und 

mit Bergematerial  verfül l ten Bereichen gewonnen. Im Kreis Kleve und 

Wesel ist  daher keine nennenswerte Uferf i l t ratgewinnung mehr mögl ich 

(Ausnahme: Binsheimer Feld  und Gindericher Feld) ,  da weite Tei le 

des Rheinufers zwischen Duisburg und der Landesgrenze durch verfül l te 

ehemalige Abgrabungen für die Trinkwassergewinnung nicht mehr nutz-

bar sind. 

 

In den zuvor unbelasteten t ieferen Stockwerken, die nur im Bereich der 

Venloer Schol le zwischen Mönchengladbach und Viersen bis zur nieder-

ländischen Grenze im Westen des Regierungsbezirks wasserwirtschaft-

l ich nutzbar sind, wurde durch die Verlagerung der Förderung von den 

nitratbelasteten oberf lächennahen Stockwerken auch die Schadstoffbe-

lastung signif ikant erhöht.  Beispiele dieser Entwicklung sind in der 

Wasserbi lanz 2003 aus dem Kreis Viersen und der Stadt Mönchenglad-

bach dokumentiert  worden [3].   

 

Die Entwicklung der Schadstoffgehalte in den tieferen Stockwerken 
zeigt,  dass eine Verlagerung einer Wassergewinnungsanlage in zu-
vor unbelastete Gebiete oder Grundwasserleiter hydraulisch be-
dingte Verschleppung von z.B. Nitrat und Veränderungen des hyd-
rochemischen Milieus mit Oxidation und Mobilisierung von zuvor 
gebundenen Schwermetallen zur Folge haben kann. 

 

Wesentl iche Einflussnahmen auf die standortgebundenen Gewin-
nungsanlagen  s ind im Regierungsbezirk Düsseldorf:  

 

• Diffuse Einträge aus der Landwirtschaft  (Nitrat,  Pf lanzenschutz-

mittel)  

• Diffuse und punktuel le Einträge aus urbanen Gebieten, z.B. über 

undichte Kanäle, Gewerbebetr ieben mit wassergefährdenden Stof-

fen und aus Privathaushalten (Kleingärten, unsachgemäße An-
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wendungen und Entsorgungen von Lösemitteln, Pf lanzenschutz-

anwendungen etc.)  sowie unsachgemäßen Regenwasserversicke-

rungen 

• Punktuel le Einträge aus Altablagerungen, Altstandorten, Depo-

nien, Bergehalden und Abgrabungen 

• Veränderungen des primären, natür l ichen hydrochemischen Mil ie-

us im Grundwasserraum durch die Entnahmen selbst,  Poldermaß-

nahmen sowie Grundwasseranreicherungen 

Der pol i t ische und wasserwirtschaft l iche Handlungsrahmen muss sich 

daher auf diese Einf lussnahmen fokussieren und entsprechende umwelt-  

und raumplanerische Instrumente zur langfr ist igen Gestaltung des f lä-

chendeckenden Grundwasserschutzes unter Berücksichtigung der 
Standortabhängigkeit der Grundwasserförderung  schaffen. Als Ver-

gleichs- und Orient ierungsmaßstab für die Schutzstrategien des unter ir-

dischen Grundwassers kann der bereits in der Raumplanung etabl ierte 

al lgemeine Natur- und Umweltschutz und dessen Umsetzungsinstrumen-

te dienen (z.B. Etabl ierung von Monitor ingprogrammen mit Einbeziehung 

der Flächennutzungen und geplanten Inanspruchnahmen des Grund-

wasserraums). 

 

 

5 These 2: Das durch die Wassergewinnung erzeugte un-
terirdische Einzugsgebiet ist in seiner Lage und Aus-
dehnung vorbestimmt und räumliche Bemessungsgrund-
lage für den Grundwasserschutz 

Die Entnahme aus den oberf lächennahen Grundwasserlei tern „erzeugt“ 

ein unter irdisches Einzugsgebiet,  dessen Fläche den zukünft igen obe-
rirdischen Schutzbereich  eindeutig def iniert .  Das Einzugsgebiet ist  

räumlich nicht stabi l  und verlagert sich aus kl imatischen und entnahme-

technischen Gründen im Laufe der Zeit  innerhalb best immbarer Gren-

zen. Diese ergeben den Bi lanzraum als Umhüllende al ler hydrologisch 

mögl ichen Einzugsgebietsgeometr ien. 
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Innerhalb dieser Bi lanzf lächen können Schadstoffe oder andere Eingri f-

fe das Grundwasser beeinträcht igen, das über def inierbare Fl ießwege 

und Zeiten oft  nur sehr langsam der Brunnenanlage zuströmt. Aber auch 

am Rande oder außerhalb dieser Bi lanz- und Einzugsgebiete können 

Störeinf lüsse in das eigent l iche Zustromgebiet der Trinkwasserfassung 

hineinwirken. Die Frei legung der Grundwasseroberf läche durch Nassab-

grabungen oder Poldermaßnahmen können z.B. die Grundwasserströ-

mungsverhältnisse bis in die Trinkwassereinzugsgebiete hinein derart  

verändern, dass sich die Geometr ie des Bi lanzraumes langfr ist ig verän-

dert und die Trinkwasserfassung „fremde“ Zuf lusskomponenten erhält .  

 

Die in den Grundwasserleitern im Regierungsbezirk feststellbaren 
relativ langsamen Fließbewegungen und das vielerorts noch vor-
handene natürliche Rückhalte- und Puffervermögen des eiszeitl i-
chen Grundwasserleiters machen nur in Ausnahmefällen gravieren-
de Grundwasserbeeinträchtigungen direkt evident und somit für den 
Vollzug des Grundwasserschutzes in der Nachsorge erkennbar. 

 

Daher ist  der Betrachter z.B. der Nitratvertei lungskarten in der Wasser-

bi lanz 2003 für viele Einzugsgebiete im Regierungsbezirk Düsseldorf 

dazu verlei tet,  anzunehmen, dass hier nur „punktuel le“ Belastungs-

schwerpunkte, wie z.B. im west l ichen Bereich ent lang der niederländi-

schen Grenze zwischen Mönchengladbach und Kleve, vorl iegen.  

 
Beispiele: 
Der Bereich um das Wwk Hartefeld  (Kreis Kleve) wurde in den Karten-

darstel lungen der Wasserbi lanz 2003 als relat iv wenig belastetes Ein-

zugsgebiet ( Im Mittel  40 bis 50 mg/l  Nitrat)  dargestel l t .  Eigene Untersu-

chungen des Unterzeichners ergaben aber, dass gerade im südl ichen 

Kreis Kleve aufgrund der geologischen Standortfaktoren einerseits ein 

natür l iches Abbaupotenzial  den Nitrateintrag in das Grundwasser mas-

kiert ,  andererseits große Flächen zwischen Geldern und Issum durch 

die St ickstoffüberschüsse aus der Gül leaufbringung im Grundwasser-

raum Nitratgehalte von 100 bis 150 mg/l  aufweisen. Dadurch sind z.B. 

die Ausdehnung oder Verlagerung dieser Wassergewinnungsanlage 

nicht mögl ich, so dass der f lächendeckende Grundwasserschutz hier 
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konsequent umgesetzt werden muss. Dabei sind pr imär das Nitratab-

baupotenzial  zu erhalten und die Einträge massiv zu mindern.  

 
Das verbleibende Abbaupotenzial wird somit als Übergangspolster 
für den Zeitraum genutzt,  bis die eingeleiteten Maßnahmen der Ko-
operation greifen.  

 
Im Fal l  des benachbarten Wasserwerkes Aldekerk  ist  das Abbaupoten-

zial  bereits seit  langem erschöpft ,  so dass diese Anlage außer Betr ieb 

genommen werden musste. Ähnl ich erging es der Fassungsanlage Is-
sum ,  die auch aufgrund erhebl icher Nitrateinträge nicht mehr zur Trink-

wassergewinnung genutzt werden kann. 

 
Den vorhandenen Grundwasserfassungen im Regierungsbezirk Düssel-

dorf wurden entweder festgesetzte Schutzgebiete nach WHG oder nach 

Wasserecht abgegrenzte Bi lanzgebiete zugeordnet.  Innerhalb dieser 

Flächen regeneriert  s ich das genutzte Dargebot mit tel fr ist ig.  Naturge-

mäß nutzt die Wasserfassung im Jahresvergleich und abhängig vom 

hydrologischen Zyklus und der Entnahmemenge nur Tei le des Bi lanzge-

bietes. Das aktuelle Einzugsgebiet einer Wasserfassung ist immer 
dynamischen kurz- bis langfristigen Veränderungen unterworfen. 

 

Raumplanerisch haben diese Bi lanzgebietesf lächen und Wasserschutz-

gebiete besondere Bedeutung bei der Sicherung der Trinkwasserversor-

gung. Jede Veränderung der Hydraul ik,  wie z.B. durch Frei legung der 

Grundwasseroberf läche durch Nassabgrabungen oder Veränderungen 

der Flächennutzungen, wie z.B. durch die zunehmende Zersiedelung 

und Versiegelung der Neubi ldungsgebiete für das Grundwasser, würden 

die Geometr ie und Lage dieser Bi lanzräume verändern. Dadurch würden 

wiederum benachbarte, direkt angrenzende Bi lanzräume in ihrer Geo-

metr ie und Lage beeinträcht igt oder verlagert.  Konsequenzen dieser 
Verlagerung, wie sie am eindrucksvollsten und nachhaltigsten bei 
den Auswirkungen der Braunkohlesümpfungen zu erkennen sind, 
sind Minderungen des nutzbaren Dargebotes und der Grundwasser-
beschaffenheit.  Diese sind vor al lem in den Fäl len zu beobachten, in 

denen Bi lanz- und Einzugsgebiete aus zuvor unbelasteten Flächen in 

kontaminierte Bereiche verschwenken. Diese Verschwenkungen sind 
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z.B. im Raum Mönchengladbach (Wwk Hoppbruch)  oder im Kreis Wesel 

in den Poldergebieten des l inksrheinischen Steinkohlebergbaus (Be-
reich Moers)  zu beobachten gewesen. Den Verschwenkungen ist  in die-

sen Fäl len nur entweder mit  einer Abwehrförderung, Rückverlagerung 

der Bi lanzgebiete durch Gegenförderung oder durch besondere Aufbe-

rei tungsmaßnahmen zu begegnen. 

 

Der Schutz der Gewässer als Bestandtei l  des Naturhaushaltes ist  als 

Bewirtschaftungsgrundsatz in § 1a des Wasserhaushaltsgesetzes der 

Bundesrepubl ik Deutschland verankert.  Die europäische Wasserrahmen-

r icht l inie konkret is iert  diesen Bewirtschaftungsgrundsatz  so, dass 

 

• die Entnahme aus dem Grundwassersystem nicht größer als das am 

Standort verfügbare Grundwasserdargebot ist ,  

• durch die Entnahme kein Zustrom von anthropogenen Schadstoffen, 

wie z.B. Nitrat,  Pf lanzenschutzmittelwirkstoffe, Arzneimit telrückstän-

de oder Schwermetal le und organische Lösungsmittel ,  ausgelöst wird 

und 

• keine erhebl iche Schädigung der grundwasserabhängigen Landöko-

systeme oder Bauten an der Geländeoberf läche erfolgt.  

 

Die Grundprinzipien der Wasserversorgungswirtschaft  lassen sich 

auf der Basis der gesetzl ichen Vorgaben des WHG und der WRRL al l -

gemeingült ig def inieren (vgl.  §§ 2, 25, 34 WHG): 

 
• Vorrangstellung der ortsnahen Wasserversorgung unter Nutzung 

lokaler und regionaler Ressourcen, 

• Entnahme aus schutzfähigen und geschützten Vorkommen, 

• nachhaltige, naturnahe Gewinnung und Einsatz einfacher Aufbe-
reitungsverfahren, 

• Vorsorgeprinzip zur Vermeidung von Belastungen. 

 

Die Umsetzung des Vorsorgeprinzips mündet in eine gesetzl ich normier-

te und technisch nach den Regeln und Stand der Technik durchzufüh-

renden Bewirtschaftung der Ressource unter Ausnutzung eines soge-

nannten „Multi-Barrieren-Systems“ ,  das durch die vier Säulen  
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1. Naturnahe und standortangepasste Wassergewinnung in Ver-

bindung mit einem nachhalt igen Ressourcenschutz;  

2.  Vermeidung von Flächennutzungen mit stoffl ichen Summen-
wirkungen  auf das Dargebot und die Grundwasserqual i tät inner-

halb der Trinkwasserbi lanzräume (z.B. intensive Landwirtschaft ,  

Gewerbe- und Industr ieansiedlungen mit wassergefährdenden 

Stoffen und Produkt ionen sowie Abgrabungen); 

3. Trinkwasserversorgung der Bevölkerung mit Gewinnung von 
Grundwasser aus geschützten Vorkommen ,  Aufbereitung nach 

dem Minimierungsgebot und Vertei lung in einem sicheren Rohr-

netz nach den al lgemeinen Regeln der Technik (z. B. DVGW-

Regelwerk);  

4. Trinkwasserverträgliche Hausinstallationen  und fachgerechter 

Einbau geeigneter Material ien nach den Regeln der Technik (z. B. 

DVGW-Regelwerk) als zusätzl icher Schutz des Endverbrauchers 

 

gestützt wird. 

 

Um die im Regierungsbezirk Düsseldorf vorkommenden räumlichen und 

zeit l ichen Dif ferenzen zwischen dem Wasserdargebot und Wasserbedarf 

einerseits und der Wasserbeschaffenheit  andererseits zu bewält igen, 

müssen Maßnahmen und Methoden zur „ integrat iven 

Wasserbewirtschaftung“ sowohl für Grund- als auch für 

Oberf lächengewässer entwickelt  und umgesetzt werden. Hierzu zählt  

auch die Bewirtschaftung des systemexternen, qual i tätsabhängigen 

Wasserbedarfs, der in der Vergangenheit  und heute noch meist durch 

die systeminterne Beeinf lussung des Dargebotes, z.  B. durch 

Anreicherungsmaßnahmen im Grundwasserraum oder im Fal le der 

Talsperrenbewirtschaftung durch Verbindung von Einzugsgebieten mit  

berlei tungsstol len, bedient wird. Ü 
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6 These 3: Konflikte zwischen dem langfristig angelegten 
Grundwasserschutz und kurzfristigen gewerblichen und 
(kommunal-)politischen Interessen können vermieden 
werden 

Innerhalb der Trinkwassereinzugsgebiete und Bi lanzräume wirken die 

unterschiedl ichen Flächennutzungen auf das System Boden-
Sickerwasserzone-Grundwasserraum  in viel fäl t iger Weise. Es handelt  

s ich um nicht-l ineare Systeme ,  die von viel fäl t igen Prozessen und 

standortbedingten Faktoren gesteuert werden. Der Stoffeintrag ist  zeit-

l ich und räumlich variabel.  Die Schadstoffquel le und die hydrodynami-

schen Eigenschaften, die Persistenz (Beständigkeit  in der Umwelt)  so-

wie die Transport ierbarkeit  der Stoffe im Grundwasserraum beeinf lussen 

die Wasserqual i tät des gewonnenen Trinkwassers.  

 

Viele Stoffgruppen, wie z.B. endokrine Substanzen (Hormone) und Arz-

neimit telrückstände (z.B. Chlof ibr insäure),  sind zunächst im Abwasser, 

dann im Oberf lächenwasser und schl ießl ich nun auch im Grundwasser 

nachweisbar gewesen. Dazwischen lagen mehr als 10 Jahre Forschung 

(z.B. an der TU Berl in, Prof.  Tröger, PD Dr. Scheytt) ,  die den Nachweis 

dieser Schadstoffe erst mögl ich gemacht hat [8],  [9].  Grenzwerte im ei-

gent l ichen Sinne sind nicht verbindl ich def iniert ,  da das Verhalten im 

Grundwasser und somit auch im Trinkwasser bis zum Endverbraucher 

noch weiterer Forschungen bedarf.  Diese Stoffgruppen stehen als „e-
merging contaminants“ beispielhaft für die langfristigen zeitl ichen 
Entwicklungen von Schadstoffspektren im „Ökosystem Wasser“, 
vom Nachweis über die Frage der toxikologischen Bedeutung bis 
zur Entwicklung von Grenzwerten und geeigneten Aufbereitungsver-
fahren.  Gleichzeit ig wird deut l ich, dass mit  dem analyt ischen Nachweis 

bereits feststeht,  dass z.B. undichte Kanäle oder der Austausch zwi-

schen Oberf lächengewässern mit  Kläranlagenabläufen und dem Grund-

wasser oder Kleinkläranlagen als Schadstoffquel le schon langfr ist ig ge-

wirkt haben und die Grundwasserbeschaffenheit  weiterhin langfr ist ig 

nachtei l ig verändern. 
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Andere Stoffe, wie z.B. Nitrat und Pflanzenschutzmittelwirkstoffe, wer-

den seit  mehr als 30 Jahren als Schadstoffe im Grundwasser erkannt 

und im wesentl ichen landwirtschaft l ichen oder gartenbaul ichen Quel len 

zugeordnet.  Auch hier wurde die Entwicklung der Schadstoffspektren 

zunächst über die Grenzwertfrage (z.B. beim Nitrat durch die Senkung 

des Grenzwertes von 90 auf 50 mg/l)  oder die verbesserten Nachweis-

methoden (Pf lanzenschutzmittelwirkstoffe) erkannt.  Die Grenzwert le-

gung für die Pf lanzenschutzmittelwirkstoffe mit  0,0001 mg/l  je Einzel-

substanz belegt die Auffassung von Gesetzgeberseite und Wissen-

schaft ,  dass unnatürliche, vom Menschen erzeugte Substanzen im 
Grundwasser nicht tolerierbar sind.  Hier wurde ganz klar auf Vermei-

dung  als Grundwasserschutzstrategie gesetzt.  Im Gegensatz hierzu 

wurde durch die in NRW vor mehr als 15 Jahren ins Leben gerufene Ko-

operat ion zwischen der Wasserwirtschaft  und der Landwirtschaft  die er-

tragsgesteuerte Eintragsminderung und Beratung zum sach- und stand-

ortgerechten Umgang mit St ickstoffdüngern in den Vordergrund gestel l t .  

 

Die Konflikte zwischen bestimmten Flächennutzungen, wie sie z.B. 
im DVGW W 101 aufgeführt sind, und dem Grundwasserschutz re-
sultieren vielfach in der Unkenntnis der konkreten Folgen der Ein-
tragsprozesse für eine Vielzahl von Schadstoffen und den bislang 
nur unzulänglichen Quantifizierungsmöglichkeiten für die Prozess-
abläufe. In vielen Fällen wird in der Diskussion oder bei der Um-
welt- und Raumplanung der Kommunen nur auf einen Schadstoff 
abgehoben und die Summenwirkung mit anderen bereits vorhande-
nen Störstoffen oder dem natürlichen hydrochemischen Milieu au-
ßer Acht gelassen.  

 

Beispiel: 
Diese Art der eindimensionalen Beurtei lung ist  beispielsweise die Her-

vorhebung der fachl ich unstr i t t igen und in vielen Fäl len auch messbaren 

Nitratreduzierung im Abstrom von Nassabgrabungen. Je nach Zustrom-

wasserqual i tät zur Abgrabung und in Abhängigkeit  der weiteren Nutzung 

des verbleibenden Baggersees können sich jedoch lange nach Abgra-

bungsende hydrochemische Prozesse, wie z.B. die Gewässereutrophie-
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rung, einstel len, die diesen zunächst posit iv erscheinenden Effekt lang-

fr ist ig relat iv ieren [10],  [11].  Fal lbeispiele sind aus dem Raum Leverku-

sen und Langenfeld  im Süden des Regierungsbezirkes bekannt,  in de-

nen die Zustromwasserqual i tät einzelner Baggerseen im Abstrom eine 

entsprechende Kontaminat ionsfahne (hier:  Nitrat)  erzeugt hat.  

 

Aufgrund der Unkenntnis der klein- und mesoskaligen Prozesse im 
Grundwasser als Folge von Einzeleinflussnahmen muss bei der Be-
urteilung von summarisch wirkenden Einflussfaktoren, wie z.B. von 
Nassabgrabungen und anderen potenziell  grundwassergefährdend 

eingestuften Flächennutzungen, die konkrete Vermeidung  von 
Stoffeinträgen in den Vordergrund der jeweiligen Verbots- und Ge-
nehmigungstatbestände einer Wasserschutzzone gestellt  werden. 

 

Die bisherige Entwicklung der Grundwasserbeschaffenheit  in den Trink-

wasserschutzgebieten und die Ergebnisse der Wasserbi lanz 2003 zei-

gen eindeutig, dass eine Vermeidung und Vorbeugung bisher den 

Grundwasserschutz nachhalt iger verbessern konnten als baul iche oder 

technische Sicherungssysteme oder wasserrecht l ich verankerte Aufla-

gen, die nur schwer kontrol l ierbar sind oder deren Effekte erst langfr is-

t ig evident werden. 

 

In der Umwelt-  und Raumplanung der Bezirksregierung und der Kreise 

und Kommunen müssen daher die Räume der Trinkwasserbilanzgebie-
te langfristig gesichert  und unter Schutz gestel l t  werden. Irreversible 

Schädigungen und Eingri f fe, wie z.B. die Frei legung der Grundwasser-

oberf läche, deren Folgen summarisch und für die jewei l igen Schadstoff-

spektren noch nicht absehbar sind, sol l ten grundsätzl ich innerhalb die-

ser Bereiche nicht ermögl icht werden.  

 

 

 

 

 

Dies erfordert eine fachtechnisch gesicherte, polit isch unterstützte 
Abwägung der potenziellen Einwirkmöglichkeiten auf das Schutzgut 
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Grundwasser, das im Sinne der Daseinsvorsorge vor kurzfristigen 
privaten Interessen ebenso geschützt werden muss wie gegenüber 
langfristigen, kumulativen Beeinträchtigungen.  

 

Die ortsnahe Wasserversorgung aus natür l ichen, mögl ichst unbelasteten 

und geschützten Grundwasservorkommen muss Vorrang vor einem irre-

versiblen Landschaftsverbrauch und einer damit einhergehenden Grund-

wasserbeeinträcht igung haben (vgl.  WHG-Novel le 2002). 

 

 

7 These 4: Negative Auswirkungen auf die Grundwasser-
qualität sind naturbedingt oft nur nach sehr langer Zeit 
messbar und quantifizierbar 

Die Gesamtheit  der bekannten und in der Li teratur viel fach zi t ierten Ge-

fährdungspotenziale von intensiver landwirtschaft l icher Nutzung, Gül le-

ausbringung (meist mit  „Entsorgungscharakter“),  Abgrabungen mit Frei-

legung der Grundwasseroberf läche und anderen dif fusen und punktuel-

len Einträgen aus Gewerbe, Industr ie und Haushalten ist  aufgrund der 

nicht- l inearen Wirkzusammenhänge und fehlender langfr ist iger Daten-

reihen in ihrer Wechselwirkung mit dem Grundwasser meist nur qual i ta-

t iv erfassbar. 

 

Die wissenschaftl iche Bewertung der möglichen Gefährdungen für 
das Grundwasser und ihre prozessbegleitenden Mechanismen sind 
oft nur auf Punktaussagen und Modellprognosen beschränkt. 

 

Erste Ansätze zur Erfassung der komplexen Wirksysteme mittels kon-

zeptionel ler Model le (sogenannte „black box“ Model le) sind zur Zeit  in 

der Erforschung [12].  Eine zeit l iche Prognose der Eintr i t tswahrschein-

l ichkeit  einer konkreten Grundwassergefährdung ist  derzeit  nur mit  sehr 

hohem Aufwand für ausgewählte Einzelstoffe mögl ich. Die summarische 

Langzeitwirkung eines abstrakten Gefährdungspotenzials ist  derzeit  

noch nicht quanti f iz ierbar. 
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Vermeidungs- und Steuerungsstrategien sollten daher im vorbeu-
genden Grundwasserschutz für Flächenansprüche fest verankert 
werden, deren Folgen derzeit noch nicht genau vorhersagbar und 
abschätzbar sind. 

 

Beispiele: 
Während z.B. bei Nassabgrabungen die hydrogeologisch-hydraul ischen 

Veränderungen der Grundwasserströmungsverhältnisse relat iv genau 

prognost izierbar und belegbar sind [10],  fehlen auf dem Gebiet der hyd-

rochemisch-mikrobiologischen Prozesse langfr ist ig angelegte Untersu-

chungen und Prognoseinstrumente. So geben die hydrochemischen Kar-

ten der Wasserbi lanz 2003 auch nur einen über die Fläche der Tei lein-

zugsgebiete gemittel ten Überbl ick über die räumliche Verteilung eines 
singulären Parameters ,  wie z.B. Nitrat,  Sulfat und Chlor id. Die Ursa-

chen der jewei l igen Mit telwerte können aus diesem Bi ld nicht abgelei tet 

werden, zumal lokal wirksame Prozesse, wie z.B. der Nitratabbau, durch 

organischen Kohlenstoff  im natürl ichen Grundwasserlei ter oder durch 

die Passage von Grundwasser durch einen Baggersee nicht voneinander 

unterschieden werden können. Erhöhte Sulfatgehalte können entweder 

bergbaubedingt durch die Auslaugung von Waschberge oder durch Bau-

schutt  sowie durch die mikrobiel le Zersetzung von Schwefelkies bei An-

wesenheit  von Nitrat im Grundwasser erzeugt werden. Sie können daher 

auch ein Hinweis auf überhöhte landwirtschaft l iche St ickstoffeinträge 

sein. 

 

Die Schwermetal lbelastungen, die in der Wasserbi lanz 2003 kartogra-

phisch dargestel l t  wurden, zeigen ebenfal ls verschiedenste Vertei-

lungsmuster,  die anhand der Mit telwertbi ldung die konkreten Ursachen 

verschleiern. 

 

 

 

Aus den hydrochemischen Darstellungen der Wasserbilanz 2003 
wird nicht deutlich, dass lokale Varianzen sowie zeitl iche Verände-
rungen und Trends die Nutzbarkeit und Schutzfähigkeit eines 
Trinkwasservorkommens nachhaltig beeinflussen können.  
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Der Konfl ikt  z.B. zwischen der unwiederbringl ichen Ausnutzung einer 

Kieslagerstätte und der auf nachhalt ige Nutzung einer erneuerungsfähi-

gen und schutzbedürft igen Ressource gestützten Trinkwassergewinnung 

verdeutl icht,  dass unterschiedl ich struktur ierte und zeit l ich gestaffel te 

Inanspruchnahmen des gleichen Raumes langfr ist ige Veränderungen 

zunächst in der Landschaft ,  danach über den Wasserhaushalt  und die 

Grundwasserf l ießrichtungen bis hin zu der Grundwasserqual i tät zur Fol-

ge haben können [10].   

 

Wesentliches Element dieses Nutzungskonfliktes ist die Langfris-
tigkeit der Veränderungen, die im Umfeld eines Baggersees mit 
freigelegter Grundwasseroberfläche ohne schützende natürliche 
Deckschichten vor allem von der durch die gegenwärtigen Schutz-
instrumentarien nicht kontroll ier- und steuerbaren Zustromwasser-

qualität abhängig sind. In diesem Fall  ist eine Vermeidung  dieser 
irreversiblen Vorgänge innerhalb der Grundwassereinzugsgebiete 
eine vorbeugende Maßnahme im Sinne des langfristigen Grundwas-
serschutzes. 

  

Aus dem Konfl ikt  zwischen der Trinkwassergewinnung und einer intensi-

ven Landwirtschaft ,  deren Stickstoffüberschüsse jährl ich wiederkehrend 

durch unangepasste Düngung und nicht standortgerechte Fruchtfolgen 

das Grundwasser dauerhaft  belasten, ergeben sich langfristige Verän-
derungen in der Grundwasserbeschaffenheit .  Im Gegensatz zu den 

irreversiblen Folgen des Lagestättenabbaus in den Kiesgrundwasserlei-

tern können aber durch standortspezif ische Steuerungsmaßnahmen ,  

wie z.B. durch Flächenst i l l legungen und Extensivierungen, die natür l i -

chen Deckschichten und Schutzfunkt ionen wieder hergestellt  und wei-
ter genutzt  werden. 
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8 These 5: Die Summenwirkung der vielfältigen Einfluss-
nahmen von der Erdoberfläche und deren Wirkprozesse 
auf das Grundwasser sind bisher nicht hinreichend 
quantifizierbar und prognostizierbar 

Die Schutzfunkt ion der grundwasserüberdeckenden Bodenschichten 

wird je nach Kenntnisstand des Gutachters mit  Hi l fe empir ischer oder 

beschreibender Verfahren bewertet.  Numerische Verfahren und stoff-

spezif ische Best immungsmethoden sind noch nicht praxisrei f  und bef in-

den sich in der Entwicklung [13].  

 

Die natür l ichen Bodendeckschichten sind nach der Fachl i teratur die we-

sentl ichen Komponenten im System Boden-Sickerraum-Grund-

wasserraum, die sowohl die Menge als auch die Qual i tät des Grundwas-

sers an einem Ort maßgebl ich mitbest immen. 

 

Die zeitl iche Verzögerung des Zutritts von frischem Niederschlags-
wasser und Sickerwasser in das Grundwasser ist der wichtigste 
Rückhaltemechanismus und die wesentliche natürliche Reinigungs-
stufe für das Trinkwasser. 

Das im Boden zirkulierende Sickerwasser ist auch das Haupttrans-
portmedium für Schad- und Störstoffe, so dass die Konzentration 
eines oder mehrerer Stoffe im Sickerwasser auch für das Grund-

wasser langfristig qualitativ  wirksam wird. 

 

In den Trinkwasserbi lanzgebieten des Regierungsbezirkes sind die Bo-

dendeckschichten aus geologischen Gründen unterschiedl ich ausgebi l-

det und können daher in unterschiedl ichem Maße zur Grundwasserqual i-

tät beitragen. Die Vertei lung einzelner Inhaltsstoffe spiegelt  in den Kar-

ten der Wasserbi lanz 2003 großflächig auch die Schutzfunkt ion der Bo-

dendeckschichten und das Eintrags- bzw. Auswaschungspotenzial  der 

jewei l igen Flächennutzungen wieder. 

 

Je nach Sichtweise wird die Schutzfunkt ion der Bodendeckschichten 

und die daraus result ierende „Vulnerabi l iät“  des Grundwasservorkom-
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mens völ l ig unterschiedl ich interpret iert .  Zum Verständnis dieser Me-

thoden muss erwähnt werden, dass eine empir ische Betrachtung der 

Schutzfunkt ion nur eine Vorabeinstufung eines kleinräumigen Bereiches 

ermögl icht und konkrete Aussagen zum Reinigungs- und Rückhaltever-

mögen gegenüber best immten Stoffen nicht zulässt.  Hierzu werden zur 

Zeit  Forschungen u. a. an der RWTH Aachen am Lehrstuhl für Ingeni-

eur- und Hydrogeologie betr ieben. 

 

In den zunehmenden Konfl ikten um Flächeninanspruchnahmen z.B. zwi-

schen der Abgrabungsindustr ie und dem Trinkwasserschutz werden die 

empir isch begründeten Einstufungen der Bodendeckschichten in ein 

Bewertungsschema des Ad-hoc-Arbeitskreises Hydrogeologie [14] häu-

f ig in fachl ich unzulässiger Weise genutzt,  um in stark vereinfachter 

Form den al leinigen Nachweis einer völ l ig unzureichenden Wirkung der 

ört l ich vorhandenen natürl ichen Deckschichten zu führen. Dagegen wer-

den die kurzfr ist ig messbaren und an Einzelparametern veri f iz ierbaren 

Effekte der Grundwasserpassage durch einen Kiesabbau auf das 

abstromige Grundwasser als Posit ivplanung herausgestel l t  (z.B. beim 

Nitratabbau).  

 

Eine Langfristbetrachtung dieser Einzeleffekte und deren Summen-
wirkung mit bereits vorhandenen Nutzungen und Belastungen bleibt 
aber in diesen Betrachtungen unberücksichtigt.   

 

Im Gegensatz zur Auffassung der Gutachter der Kiesindustr ie ist  die 

endgült ige Entfernung der Deckschichten bei der Anlage einer Nassab-

grabung aus Sicht des Trinkwasserschutzes und des DVGW-

Regelwerkes kein geeignetes Mit tel  zur Verbesserung des Grundwas-

serschutzes [7].  

 

Eine Studie des Sachverständigenrates („Flächendeckend wirksamer 
Grundwasserschutz – Ein Schritt  zur dauerhaft umweltgerechten 
Entwicklung“ :  Fachgespräch zum Sondergutachten des Rates von 

Sachverständigen für Umweltfragen, Bonn am 14.10.1998. -  in:  Wasser 

und Abfal l  1-2 :  S. 30ff .)  betont einerseits die unbestrittenen Risiken 

des Stoffeintrages über die Bodendeckschichten  infolge der viel fäl t i -
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gen anthropogenen Akt ivi täten und andererseits die häuf ige Fehlein-

schätzung der Retent ionswirkung der Böden. Diese Fehleinschätzung 

wird aber vor al lem unter Vernachlässigung der zunehmenden Belastung 

der Böden mit Schadstoffen und dem Vertrauen der Emittenten auf die 

„Reinigungsleistung“ der Böden getroffen.  

 

Ein aktiver Bodenschutz mit konsequenter Erhaltung der natürli-
chen Deckschichten ist auch nach Auffassung des Sachverständi-
genrates ein essentieller Beitrag zum Grundwasserschutz. 

 

Die Anlage einer Nassauskiesung in den Terrassengrundwasserlei tern, 

wie sie im Regierungsbezirk Düsseldorf am Niederrhein nahezu f lächen-

deckend vorkommen, vol lz ieht fakt isch eine irreversible Entfernung von 

grundwasserüberdeckenden Schichten, denen in der Fachl i teratur eine 

bedeutende Stel lung bei der Schutzfunkt ion für das im Grundwasserlei-

ter vergleichsweise sehr langsam zirkul ierende Grundwasser eingeräumt 

wird [14].   

 

Durch die i rreversible Frei legung der Grundwasseroberf läche durch die 

Abgrabung werden kurz- und langfr ist ig wirkende hydrochemische und 

mikrobiel le Prozesse eingelei tet,  die vor al lem durch die Folgenutzun-

gen oder auch durch i l legale Handlungen negativ und nachhalt ig beein-

f lusst werden können. Sowohl bei den legal geplanten Folgenutzungen 

als auch bei nie ganz auszuschl ießenden i l legalen Handlungen während 

und nach dem Abbau, wie z. B. 

 

-  Nutzung des Sees als „wi lde Kippen“ oder Einlei tungsstel len für O-

berf lächenwässer (Beispiele aus dem Raum Langenfeld sind 

hinlängl ich bekannt);  

-  Einlagerung von chemisch reakt iven Material ien im Zuge der Bö-

schungssanierung (z. B. mit  „Tert iärmaterial“ ,  wie in vielen Fäl len in 

NRW potenziel l  mögl ich) 

können Grundlagen für langfr ist ige Grundwasserbelastungen geschaffen 

werden. 
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Abgrabungsseen werden nach Beendigung des Abbaus häufig Sekun-

därbiotope und Ersatzlebensräume in einer Landschaft ,  deren natür l iche 

Auen durch menschl iche Eingri f fe verlorengegangen sind. 

 

Ein solches „Ersatzbiotop“ ist zunächst im Sinne des vorbeugenden 
Grundwasserschutzes kein Mittel zur Sicherung eines natürlichen 
Grundwasservorkommens, zumal die vor Ort herrschende aktuelle 
(Belastungs-)Situation durch andere Maßnahmen ohne irreversible 
Eingriffe in den Grundwasserhaushalt und die Bodenverhältnisse 
„saniert“ werden kann (z.B. mit dem Kooperationsmodell) .  

 

Ein „Naturschutzsee“ ist  aber qual i tat iv vor al lem von den nur in den 

seltensten Fäl len durch den Menschen steuerbaren Input-Faktoren, wie 

Zustromgrundwasserqual i tät,  Luft-  bzw. Niederschlagsdeposit ionen und 

die faunist ische und f lor ist ische Besiedlung (Arten, Populat ionsdichte 

etc.) ,  abhängig. Dagegen übernehmen physikal isch und biochemisch 

intakte Deckschichten (auch bei empir isch ermit tel ten geringen „Ge-

schütztheitsgraden“) noch wicht ige Puffer- und Transformationseigen-

schaften und erzeugen erst gar nicht die in der KaBa-Studie beschrie-

bene komplexe Verf lechtung neuer hydrologischer, hydraul ischer und 

chemischer Prozesse [11].   

 

Diese Prozessabläufe würden im Grundwasserraum ohne den 
menschlichen Eingriff  nicht oder nur sehr langsam ausgelöst und 
umgesetzt,  so dass im Gesamteinzugsgebiet eines Trinkwasserwer-
kes trotz punktueller Qualitätsveränderungen, z.B. durch einen Un-
fall  mit wassergefährdenden Stoffen bei intakten und unverletzten 
Deckschichten in der Summenwirkung ein einwandfreies Rohwasser 
auch langfristig zur Verfügung steht. 

 

Im Kreis Kleve sind z.B. nach Unterlagen der Bezirksregierung Düssel-

dorf mehr als 4% der Fläche von Abgrabungen bzw. Anmeldungen von 

Abgrabungen betroffen. Diese Flächen l iegen sowohl in Bereichen für 

den Schutz der Natur als auch in Schutzbereichen für das Grundwasser 

und oberirdische Gewässer. 
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Die Summenwirkung dieser in der Landschaft  i rreversibel geschaffenen 

Grundwasserblänken ist  derzeit  noch nicht absehbar und auch mit  den 

herkömmlichen Methoden nicht quanti f iz ierbar. Fest steht nur,  dass die 

offenen Wasserf lächen Angri f fspunkte für Luftschadstoffe, zuströmende 

Grundwasserverunreinigungen, Verfül lungen mit chemisch reakt iven Ma-

ter ial ien und für i l legale Handlungen sowie Interessen für intensive Frei-

zeitnutzungen darstel len können. 

 

Derzeit kann die Schwelle der Summenwirkungen, ab der ein 
Grundwasserleitersystem in seiner ganzheitl ichen Qualität „nega-
tiv“ beeinflusst wird, noch nicht quantifiziert werden.  

 

Daher muss im Rahmen des vorbeugenden Grundwasserschutzes mit  

einer f lächendeckenden Betrachtung der Auswirkungen eines Abgra-

bungsvorhabens oder anderer i rreversibler Flächennutzungen auch eine 

Berücksicht igung der langfr ist igen Wirkungen von Folgenutzungen und 

deren aktuel le und zukünft ige Summenwirkungen auf benachbarte oder 

systeminternen Prozesse eingeschlossen werden.  

 

Als Vermeidungsstrategien können z.B. bei der Thematik „Abgrabungen“ 

dienen: 

• Bündelung der Kiesabbaue in Auskiesungskonzentrat ionszonen 

außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten und Grundwasserre-

servegebieten 

• Nutzung der Vorfeldabbaue der Braunkohletagebaue 

• Vermeidung irreversibler Abgrabungen innerhalb bestehender 

Wasserschutz- und Einzugsgebiete (eine Einzelfal lprüfung ohne 

Betrachtung der Summenwirkung ist  fachtechnisch für den vor-

beugenden Grundwasserschutz nicht aussagekräft ig) 

• Berücksicht igung der Summenwirkungen auf die Umwelt-

Kompart imente Grundwasser, Gewässer, Lebensumfeld der Be-

völkerung, Sicherung der Trinkwassergewinnung etc. 
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9 These 6: Die bisherigen Flächeninanspruchnahmen ha-
ben in den Einzugsgebieten die natürlichen Abbaupoten-
ziale gegenüber Schadstoffen geschädigt und z. T. un-
wiederbringlich aufgebraucht  

Die Bodendeckschichten über dem Grundwasserraum wurden im Regie-

rungsbezirk Düsseldorf  nach der letzten Eiszeit  gebi ldet.  Sie besitzen 

viel fäl t ige Schutz- und Transformationsfunkt ionen für das Grundwasser 

und das von der Erdoberf läche einsickernde Niederschlagswasser. In 

urbanen und durch intensive Nutzungen beanspruchten Räumen werden 

diese natür l ichen Aufbereitungsfähigkeiten der Böden al lmähl ich aufge-

zehrt.  Gründe hierfür sind dauerhafte Einträge von organischen und an-

organischen Stoffen und Störstoffen [15] 

 

Beispiele: 
Der al lmähl iche, kont inuier l iche Aufbrauch der natür l ichen Abbauleis-

tungen für Schadstoffe kann vor al lem im Zusammenhang mit der land-

wirtschaft l ichen Bodennutzung und den daraus für die Grundwasserqua-

l i tät  result ierenden Belastungen beobachtet werden [16].  Im Kreis Kle-
ve  wird dieser Verbrauch von natürl ichem Abbaupotenzial  im Boden und 

Grundwasserlei ter an einzelnen Wassergewinnungsanlagen expl iz i t  

durch die Wanderung der Nitratfront in den Grundwasserlei ter hinein 

nachweisbar (z.B. am Wasserwerk Hartefeld) .  An einem Wasserwerk im 

Kreis Wesel  (Wasserfassung Xanten-Wardt)  belegen hohe Eisengehal-

te im Rohwasser, dass zunehmende Nitrateinträge durch die natür l ichen 

Abbaukapazitäten des Bodens und Grundwasserlei ters (z.B. bei Anwe-

senheit  von organischem Kohlenstoff)  ein immer stärker eisenhalt iges 

Rohwasser erzeugen. Untersuchungen zeigen, dass der steigende Ei-

sengehalt  in solchen Fäl len zu einem Durchbruch der Nitratfront überlei-

ten kann, sobald der organische Kohlenstoff  aufgebraucht ist .  

 

Zukünft ig ist  t rotz der Kooperat ion mit  der Landwirtschaft  die Trinkwas-

sergewinnung mit der f lächenhaften Immission von (Luft-  und nutzungs-

bedingten) Schadstoffen bei abnehmendem Puffer- und Reinigungsver-

mögen der Böden konfront iert ,  da nicht al le Schadstoffquel len abstel l -

bar sind und ident i f iz iert  sowie zugeordnet werden können. 
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Zukünft ige Eingri f fe in den Grundwasserraum, die mit  der Entfernung 

der Grundwasserüberdeckung verbunden sind, müssen dahin gehend 

bewertet werden, ob mit  der langfr ist igen Wirkung dieser Maßnahme der 

Grundwasserschutz noch f lächendeckend gewährleistet werden kann. 

Eine geziel te, unwiederbringl iche Aufzehrung der natür l iche Rückhalte- 

und Abbaupotenziale ist  aus Sicht des Grundwasserschutzes nicht wei-

ter hinnehmbar. Eine Vermeidungsstrategie muss auch hier für Flächen-

ansprüche und Nutzungen def iniert  werden, um der ubiquitären Belas-

tung der Böden mit di f fusen und nicht di f ferenzierbaren Schadstoff im-

missionen nicht noch punktuel le zusätzl iche Belastungsspektren hinzu-

zufügen. 

 

Bisher ist die Kenntnis der Wissenschaft über die zeitl iche und 
stoffl iche Grenzwertigkeit dieser Abbaupotenziale nicht bekannt, da 
die Systemfaktoren vielfältig und von sehr unterschiedlichen Rah-
menbedingungen geprägt werden. Ein Aufbrauch dieser natürlichen, 
aber nur endlich vorhandenen Barrieren muss durch polit ische und 
fachtechnische Vorgaben im Rahmen des vorbeugenden Grundwas-
serschutzes nachhaltig vermieden werden. 

 

Im Rahmen der landwirtschaft l ichen Kooperat ion konnte man durch die 

Anwendung solcher neuen Erkenntnisse folgende Anforderungen in die 

tägl iche Beratungspraxis implementieren, um die unwiederbringl iche 

Aufzehrung der Abbaupotenziale im Boden und Grundwasserlei ter lang-

fr ist ig zu stoppen [16]:  

 

• Beachtung des neuesten agrar- und wasserwirtschaft l ichen Kennt-

nisstandes zum Stoffeintrag und –verhalten, 

• Anpassung der Eingri f fe und Maßnahmen an den jewei l igen Standort 

und die Betr iebsverhältnisse, 

• Integrat ion des Gewässer- und Bodenschutzes in die Betr iebsver-

hältnisse, 

• Betr iebsbezogene, standortgerechte Toleranzwerte der St ickstoff-

emissionen, 
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• Erarbeitung eines generel len Maßnahmenkataloges „ordnungsgemä-

ße Landwirtschaft“  (auch für Grundwassergebiete außerhalb festge-

setzter Schutzzonen). 

 

Eine entsprechende Defini t ion von solchen Anforderungskatalogen sol l -

te auch für die in Tab.1 genannten Nutzungskonfl ikte im Regierungsbe-

zirk Düsseldorf erarbeitet und pol i t isch in der Umwelt-  und Raumpla-

nung des Verordnungsgebers verankert werden. Die Umsetzung dieser 

nutzungsbezogenen Maßnahmenkataloge könnte die Umwelt-  und 

Raumplanung im Vorfeld nutzen, um zukünftige Konflikte mit dem 
vorbeugenden Grundwasserschutz zu erkennen  und spätere Beein-

trächt igungen des Grundwassers bereits in der Entstehungsphase von 

Gebietsentwicklungsplänen bis hin zur Baulei tplanung der Kommunen 

zu vermeiden.  

 

 

10 These 7: Die langfristige Unterschutzstellung von geeig-
neten Grundwasserreservegebieten ist neben der Ver-
meidung von grundwassergefährdenden Flächennutzun-
gen eine tragende Säule des vorbeugenden Grundwas-
serschutzes 

Die Trinkwasserversorgung des Regierungsbezirks Düsseldorf basiert  

auf einem sogenannten „Mult i -Barr ieren-System“, das aus den Säulen 

besteht:  

 

1. Nachhaltiger Schutz der Trinkwasserressourcen  mit  Einr ichtung 

von Schutzgebieten nach WHG und einem f lächendeckenden Qual i-

tätsmonitor ing, auch außerhalb der festgesetzten Schutzzonen. 

2. Durchführung und Überprüfung der Trinkwassergewinnung ,  Auf-

bereitung und Vertei lung nach anerkannten Regeln der Technik 

3. Auswahl und Kontrolle der Hausinstallationen  bis zum Zapfhahn 

beim Endverbraucher 

4. Ausweisung von Grundwasserreservegebieten  für eine spätere 

Trinkwassergewinnung als Ausweichstandorte für nicht mehr nutzba-

re und schutzfähige Grundwasservorkommen. 



Handlungsempfehlungen für die Wasserwirtschaft im Regierungsbezirk Düsseldorf               Seite:  - 49 - 
vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Wasserbilanz 2003 

 

Neben dem Schutzaspekt spiel t  bei der Beurtei lung der Rol le der 

Grundwasserreservegebiete auch die langfr ist ige Versorgungssicherheit  

für die Trinkwasserbereitstel lung eine Rol le. 

 

Beispiel: 
In Zukunft  werden im Süden des Regierungsbezirkes durch die West-

wanderung des Tagebaus Garzwei ler für die Stadt Neuss keine ausrei-

chenden Bezugs- und Ersatzwassermengen mehr aus dieser Quel le zur 

Verfügung stehen. Folge ist  die Notwendigkeit  einer zusätzl ichen Er-

schl ießung neuer Ressourcen, z.B. im Rheinbogen an der Fleher Brü-

cke. Dieses Wassergewinnungsgebiet ist  z.Zt.  nur eingeschränkt nutz-

bar und würde bei vol ler Auslastung nach Wegfal l  des Rheinbraun-

Wasserbezugs eine zusätzl iche Erschl ießung mit neuen Brunnen erfor-

dern. Im daraus result ierenden landseit igen Einzugsgebiet wurden aber 

zwischenzeit l ich zahlreiche gewerbl iche Ansiedlungen und Abgrabungen 

mit Verfül lungen genehmigt und vol lzogen, welche die Grundwasserbe-

schaffenheit  bereits beeinf lusst haben und somit den zukünft igen Vol l-

zug des Grundwasserschutzes belasten. 

 

 

 

 

 

 

Das Beispiel zeigt,  dass die versorgungsrelevante Substitution von 
Bezugswassermengen mit der Erschließung eines Grundwasserre-
servegebietes durch die Genehmigungs- und Vollzugspraxis der 
Umwelt- und Raumplanung erheblich erschweren oder gar unmög-
lich machen kann, sofern im Vorfeld bereits konfliktträchtige Nut-
zungen erlaubt werden. 

 

Gründe für diese Genehmigungspraxis waren, dass in der Vergangen-

heit  Schadstoffe in Trinkwassereinzugsgebieten viel  zu spät erkannt 

wurden und oft  erst dann, als sie bereits in der Fassung analysiert  wur-

den. Ein unzureichendes, oft  nur störfal lor ient iertes Monitor ing in der 
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Fassung selbst und nur selten ein präventives, vorbeugendes Monito-

r ing im Einzugsgebiet förderten zusätzl ich diese Späterkennung von 

Grundwasserbeeinträcht igungen. 

 

Ein vorbeugender Grundwasserschutz ist ohne ein präventives Mo-
nitoring und entsprechende Vermeidungsstrategien im Vorfeld der 
Trinkwasserbrunnen technisch nicht durchführbar ,  da  

 

• die Erfassung der Ursachen und Eintr i t tspfade eines Störstoffes un-

erkannt bleiben 

• eine weiträumige Ausdehnung einer Kontaminat ion unbemerkt auf 

die Fassung zuwandern kann und somit der Sanierungsaufwand er-

höht wird 

• durch die hohe Beständigkeit  einiger Stoffgruppen und langfr ist ige 

Depotbi ldung nach Aufbrauch von eventuel l  vorhandenen Rückhalte- 

oder Reinigungspotenzialen mit  dauerhaften und irreversiblen Belas-

tungen zu rechnen ist  

• Belastungen mit neuem Gefährdungspotenzial  aufgrund unzurei-

chender Analysenverfahren oft  erst dann erkannt werden, wenn eine 

„Aufkonzentration“  bereits fakt isch zu einer Belastung geführt hat.  

 

Die Versorgungsstruktur und Verbundmöglichkeiten der Versorgungsun-

ternehmen im Regierungsbezirk sind für den Regelfal l  so ausgelegt,  

dass innerhalb der Fassungsanlagen und Aufbereitungsstufen ausrei-

chend Redundanz vorhanden ist ,  um qual i tätsbedingte Ausfäl le kurzfr is-

t ig zu überbrücken. Durch die Mischung von Roh- und Reinwässern, wie 

z.B. beim Nitrat,  können Belastungen auch längerfr ist ig aufgefangen 

werden. 

 

Dadurch entsteht in vielen Bi lanzgebieten ausreichend Zeit ,  um Gegen-

maßnahmen zur Sanierung von Trinkwasservorkommen einzulei ten und 

auszuführen. Aufgrund der langfr ist igen Inputprozesse und der noch um 

ein viel faches längeren Sanierungszeiträume, wie z.B. beim Nitrat na-

hezu f lächendeckend im Regierungsbezirk zu erkennen [3],  werden die-

se Mischkapazitäten in den Gewinnungsanlagen nicht als Dauerlösung 

betrachtet.  Hier geht man aber davon aus, dass durch die Kooperat ion 
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mit  den Landwirten langfr ist ig eine Verbesserung der Nitratgehalte ein-

tr i t t  und die aufwändige Verschneidung von Wässern zukünft ig nicht 

mehr im derzeit igen Umfang notwendig ist .  

 

Die Vorsorge zur Vermeidung neuer Belastungen und die gleichzei-
tig laufende Sanierung vorhandener Grundwasserschäden erfordert 
den flächendeckenden Grundwasserschutz nicht nur in den genutz-
ten sondern auch in den noch ungenutzten Bilanz- und Reserveräu-
men für Grundwasserentnahmen z.B. für Trinkwasserzwecke. 

 

Das o.g. Mult i -Barr ieren-Prinzip kann nur funkt ionieren, wenn innerhalb 

der Versorgungsstrukturen langfr ist ig angelegte und pol i t isch 

unterstützte Schutzkonzepte angepackt und umgesetzt werden. Die 

posit ive Wirkung dieser Konzepte wird erst in den nächsten 

Generat ionen spürbar werden, wie das Beispiel  der Nitratentwicklung in 

weiten Tei len des Regierungsbezirkes belegt.  

 

Den dezentralen Anlagen der Versorgungsunternehmen kommt beim f lä-

chendeckenden Grundwasserschutz eine große Bedeutung zu, da hier-

durch die Versorgungssicherheit  gegenüber einer Aufbereitung nach 

dem „end-of-the-pipe“-Prinzip (Aufbereitung jedweder Wasserbeschaf-

fenheit ,  also theoret isch auch von „Abwasser“ zu Trinkwasser, ohne 

Nutzung des Natürl ichkeitsprinzips nach DIN 2000) unnötig macht.  

Beispiele: 
Dennoch können in der Zukunft ,  wie die bereits zi t ierten Beispiele aus 

dem Kreis Kleve (WGA Obermörmter ,  WGA Marienbaum)  belegen, ak-

tuel l  genutzte Trinkwassereinzugsgebiete durch die Anreicherung von 

Schadstoffen mit tel-  bis langfr ist ig nicht mehr nutzbar werden. Denkbare 

Stör- und Schadstoffe sind hier z.B. Nitrat,  Pf lanzenschutzmittel  und 

Schwermetal l f reisetzungen im Zuge der autotrophen Denitr i f iz ierung von 

toler ierten und nicht standortgerechten St ickstoffüberschüssen. 

 

Innerhalb des Regierungsbezirks sind mit Ausnahme der abgrenzba-
ren aber noch standörtl ich zu konkretisierenden Grundwasserreser-
vegebiete keine weiteren Flächen für die Gewinnung schutzfähigen 
Grundwassers vorhanden.  Dabei ist  zu berücksicht igen, dass diese 
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Grundwasserreservegebietsf lächen nur rein theoret isch anhand 

großskal iger Betrachtungen abgegrenzte Suchräume für Ersatzstandorte 

darstel len. Einige der Grundwasserreservegebiete im Kreis Kleve und 

Wesel l iegen entweder in hydraul isch gering ergiebigen hydrogeologi-

schen Strukturen (Sanderf lächen, Stauchmoränen, Terrassen mit gerin-

ger Mächtigkeit  und Ergiebigkeit) ,  oder sind bereits durch die dort un-

kontrol l ierte landwirtschaft l iche Nutzung in ihrer zukünft igen Entwick-

lungsfähigkeit  begrenzt.  

 

Ein Ausweichen der Trinkwassergewinnung in tiefere, geologisch 
abgeschirmte Stockwerke, wie es vielerorts von der Kommunalpoli-
t ik oder anderen konkurrierenden Flächennutzern gefordert wird, ist 
in den oberflächennahen Grundwasserleitersystemen und den durch 
die vielfältigen Flächenansprüche gefährdeten Gebieten der Nord-
kreise Kleve und Wesel aus geologischen Gründen nicht möglich. 
Somit sollte die Standortbindung der Trinkwassergewinnung als 
Präjudiz für alle weiteren Nutzungen eingestuft werden.  

 

Beispiele: 
Die t ieferen Schichten sind im nördl ichen Rheintal  nur sehr gering er-

giebig und ab ca. 80 m unter Gelände mit Salzwasser erfül l t .  In den 

Grundwasserlandschaften ent lang der niederländischen Grenze (Ven-

loer Schol le) wurde diese Tiefenverlagerung der Trinkwasserförderung 

bereits vor mehr als 20 Jahren begonnen und hat zu einer Schadstoff-

verlagerung in diese zuvor unbelasteten Grundwasserlei ter geführt.  

Fal lbeispiele hierzu f inden sich in der Wasserbi lanz 2003 aus dem Be-

reich Viersen und Mönchengladbach [3]!  

 

Würde man an geologisch potenziel l  mögl ichen Standorten diesen For-

derungen der konkurr ierenden Nutzer folgen, würden die aus der Förde-

rung result ierenden Einzugsgebietsf lächen und Schutzgebiete in Funkt i-

on der Tieferverlegung der Trinkwassergewinnung immer größer. Dieser 

Effekt sei an einer Beispielrechnung  vorgeführt:  

 
• In den oberf lächennahen Grundwasserlei tern versickert ca. 1/3 

des Niederschlages in den Grundwasserraum. Davon sind ca. 180 
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bis 220 mm pro Jahr Neubi ldungshöhe wasserwirtschaft l ich nutz-

bar. Für ein Wasserwerk mit  einer jährl ichen Entnahme von 1 Mio. 

m³/a müsste das Erneuerungs- bzw. zu schützende Einzugsgebiet 

im Mittel  ca. 4,5 km² Flächeninhalt  aufweisen. 

• In einem t ieferen Grundwasserlei ter sickern als Grundwasserneu-

bi ldung je nach Sperrwirkung der geologischen Schichten nur 

noch 5 bis 10 % des jährl ichen Dargebotes im oberen Grundwas-

serlei ter ein, so dass bei einer Entnahme von wiederum 1 Mio. 

m³/a aus dem Tiefenhorizont eine Erneuerungsf läche von im Mit-

tel  ca. 53 km² result ieren würde! 

• Eine Steigerung des Dargebotes ist  in solchen Systemen nur auf 

Kosten des Verlustes der Schutzwirkung der geologischen Barr ie-

ren und durch erhöhte Zusickerungsraten mit  entsprechenden un-

erwünschten Stoff frachten aus dem oberen Stockwerk denkbar. 

 

Fazit: Die Tiefenverlagerung der Trinkwassergewinnung in zuvor 
unbelastete Grundwasserleiter ist unter diesen Prämissen kein vor-
sorgender Grundwasserschutz. Es ist die Flucht vor den Stoffen, 
die sich trotzdem weiter im Schutzgut Grundwasser ansammeln, 
Depots bilden und dem Gradienten nach unten weiter wandern. 

 

Eine Aufgabe und Auflösung der Grundwasserreservegebiete als vierte 

Säule des vorbeugenden Grundwasserschutzes ist  somit derzeit  nicht 

ziel führend, da die Gebiete selbst erst detai l l iert  und standortbezogen 

hinsicht l ich ihres zur Verfügung stehenden und nutzbaren Trinkwasser-

dargebotes veri f iz iert  werden müssten. Eine vorei l ige Aufgabe zuguns-

ten irreversibler Eingri f fe, wie z.B. für den Kiesabbau, ist  vor al lem aus 

Sicht des vorbeugenden Grundwasserschutzes problematisch und ge-

fährdet grundsätzl ich die Zukunft  der Trinkwasserversorgung aus dem 

Grundwasser. So könnten sich bei einer Aufgabe eines Tei ls der 

Grundwasserreservegebiete ohne exakte hydrogeologische Vorerkun-

dung und Konkret is ierung genau die Gebiete in Zukunft  als besonders 

schutzbedürft ig erweisen, die dann bei einer erforderl ichen Ersatzlö-

sung nach DIN 2000 und DVGW W 101 nicht mehr als schutzfähiger 

Suchraum zu nutzen wären. 
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Eine grundwasserschonende Entwicklung der 

Grundwasserreservegebiete sol l te daher unter den Gesichtspunkten 

langfr ist iger Entwicklungen und einem effekt iven 

Grundwassermanagement im Sinne der Anforderungen des „2nd World 

ater Forum“ gestaltet werden [18]:   W 

„The sustainability of groundwater is closely l inked with a range of 
micro- and macro-policy issues influencing land-use and surface 
water, and represents one of the major challenges in natural-
resource management. Practical advances are urgently needed but 
there is no simple blueprint for action, due to the inherent variabil-
ity of groundwater systems and of socio-economic situations.” 

 

 

11 These 8: Ohne einen an der Geländeoberfläche konse-
quent umgesetzten vorbeugenden Grundwasserschutz 
erhöhen sich die Wasseraufbereitungskosten für den 
Bürger  

Der vorbeugende und f lächendeckende Grundwasserschutz unterstützt 

die Erhaltung der Wassermengen und der Wasserqual i tät im Unter-

grund. Langfr ist ig ergeben sich durch eine Vermeidungsstrategie an der 

Geländeoberf läche gegenüber i rreversiblen Eingri f fen und stoff l ichen 

Belastungen auf das Grundwasser, wie z.B. aus der Landwirtschaft ,  er-

hebl iche wirtschaft l iche und ökologische Vortei le für die Bürger als 

Tr inkwasserkunden. Die natür l ichen Bodendeckschichten wirken sozu-

sagen als kostenfreie und kostenreduzierende „Aufbereitungsanlage“, 

da auf der Bodenpassage das niederschlagsbürt ige Grundwasser schon 

im wesentl ichen so vorgereinigt wird, wie der Trinkwasserkunde es an 

seinem Zapfhahn zur Verfügung hat.  Die mit t lere Verwei lzeit  des 

Grundwassers von der Neubi ldung in der Bodenzone aus versickernden 

Niederschlägen bis zum Kunden beträgt nur wenige Monate bis Jahre. 

Die längste Zeit  verwei l t  das Grundwasser dabei in den geologischen 

Schichten im Untergrund und ist  daher dort am verschmutzungsempfind-

l ichsten. 
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Tr inkwasser aus dem Grundwasser ist  das preiswerteste Lebensmittel  

mit  einer natür l ichen Beschaffenheit  dank des f lächendeckenden 

Grundwasserschutzes. Ein Kubikmeter Trinkwasser (  = 1.000 Liter) kos-

tet in den meisten Bereichen des Regierungsbezirkes Düsseldorf weni-

ger als 1 Euro! Ein Li ter würde somit nur 0,001 Euro, also 0,1 Cent kos-

ten. Eine Flasche Mineralwasser mit  0,75 Li ter Inhalt  kostet dagegen 

mehr als das Dreihundertfache eines Li ters Trinkwasser! 

 

In den Regionen mit hohen Belastungen durch den Menschen muss 
Grundwasser z.T. technisch und somit kostenmäßig aufwändig auf-
bereitet und gereinigt werden. 

 

Eine Aufbereitung belasteter Wässer ist  zwar in vielen Fäl len technisch 

mögl ich, widerspricht aber dem Minimierungsgebot der Trinkwasserver-

ordnung, das eine großtechnische Herstel lung von Trinkwasser aus 

stark belasteten und mit vielschicht ig wirksamen Stör- und Schadstoffen 

angereicherten Rohwässern verbietet.   

 

 

 

Die Kosten einer solchen, komplexen Aufbereitung müssten auf den 
Bürger umgelegt werden. Somit würde der Bürger und Trinkwasser-
kunde Versäumnisse im flächendeckenden Grundwasserschutz zu-
gunsten privater und gewerblicher Kurzfristinteressen subventio-
nieren. 
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Diese Übersicht aus dem Fachbuch „Water in the Arabian Peninsula“ 

von K. A. Mahdi (2001) gibt einen Eindruck wider, welche Wasserkosten 

die Bürger in den Gebieten zu zahlen haben, die durch Wasserarmut 

einerseits und hohe Aufbereitungskosten andererseits geprägt sind. Die 

Kostenbasis dieser von der Weltbank veröffent l ichten Daten ist  das Jahr 

1992 und in US-Dol lar angegeben. Daher sind die aktuel len Preise ent-
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sprechend nur relat iv zu einander zu vergleichen. Zu diesem Zeitpunkt 

kostete der Kubikmeter Trinkwasser weniger als 1 DM. In der Zwischen-

zeit  s ind die Wasserkosten aufgrund der zunehmenden Knappheit  und 

der Verteuerung der Meerwasserentsalzung auf fast 10 Dol lar je Kubik-

meter für den Endverbraucher angest iegen! 

 

Da Wasser standortgebunden und kein frei handelbares Gut ist,  de-
finiert in Deutschland unter anderem die DIN 2000 als maßgebende 
Norm die Anforderungen an eine zentrale Trinkwasserversorgung 
[17].  Darin unterscheidet nicht die Eigenschaft  sondern die Best immung 

das Trinkwasser von sonst igem Wasser und begründet damit die hohen 

Schutzanforderungen an das „Lebensmittel  Wasser“.  Zwei Beispiele sol-

len demonstr ieren, warum diese Unterscheidung und Betrachtung der 

Eigenschaften des Wassers dieses al leine nicht zu Trinkwasser qual i f i -

z ieren: 

 

Beispiele: 

Ein Wasser, das in al len Parametern die Mindestanforderungen  der 

Tr inkwasserverordnung erfül l t ,  kann dennoch nicht als Trinkwasser ge-

eignet sein, wenn es beispielsweise 5 µg/ l  Cadmium und gleichzeit ig 40 

µg/ l  Blei ,  50 mg/l  Nitrat,  1,5 mg/l  Fluorid und 240 mg/l  Sulfat enthält .  

Die exakte Grenzwerteinhaltung berücksichtigt in diesem Fall nicht 
die zeitl ichen und analytisch bedingten Variabil itäten der 
Zusammensetzung von Wasser.  Dest i l l iertes Wasser als 

Gegenbeispiel  ist  ebenfal ls nicht als Tr inkwasser geeignet,  da ein 

Mindestgehalt  an gelösten Mineral ien für die Gesundheit  als vortei lhaft  

angesehen wird [4].   

In Tei len der Nordkreise des Regierungsbezirkes (Kleve und Wesel) 

wurden aufgrund der bekannten Variabi l i täten und negativen Trends in 

der Grundwasserbeschaffenheit  vorsorgl ich bereits seit  langem Trink-

wasserreservegebiete durch die Bezirksregierung im GEP ausgewiesen 

und raumplanerisch wie bereits genutzte Vorkommen behandelt .  

 

Diese behördl iche Vorsorgemaßnahme unterstützt die normativen For-

derungen der Trinkwasserverordnung und der DIN 2000, um qual i tat iv 

hochwert iges Grundwasser aus einer dauerhaft  geschützten Ressource 
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entsprechend der europäischen WRRL in unserer Gesel lschaft  als 

„Komfortfaktor“ und zur Verbesserung und Erhaltung der Lebensqual i tät 

der Bevölkerung zur Verfügung zu stel len. Eine Aufgabe des vorbeu-

genden und f lächendeckenden Grundwasserschutzes würde mit tel-  bis 

langfr ist ig die Aufbereitung des Grundwassers zu Trinkwasser erhebl ich 

verteuern, da die Schadstoffe individuel le Techniken zu deren Beseit i -

gung erfordern. 

 

Folge wäre eine unvermeidbare Kostensteigerung der Wasserversor-

gung für den Kunden und das Gewerbe. Vermeidung ist  aber hier mög-

l ich, sofern die Wasserschutzkonzepte die Erhaltung der natür l ichen 

Bodendeckschichten und deren Aufbereitungspotenzial  mit  in ihre Stra-

tegien langfr ist ig und vorbeugend einbezögen. 

 

 

12 Zusammenfassung und Ausblick 

Wie stark Grundwasservorkommen durch Stoffeinträge und andere Be-

einträcht igungen gefährdet sind, hängt ganz entscheidend von den je-

wei l igen Standortverhältnissen ab (Boden, Untergrund, Kl ima). Ebenso 

spielen Art,  Ausmaß und Dauer einer menschl ichen Einf lussnahme eine 

Rol le bei der Stärke einer Grundwasserbeeinträcht igung. Sekundäre 

Luftschadstoffe (vor al lem organische Verbindungen aus dem Straßen-

verkehr und der Industr ie, wie z.B. halogenierte und f lücht ige Kohlen-

wasserstoffe ohne Methan, sogenannte NMVOC) sowie Arzneimit tel-

rückstände gelangen in zunehmendem Maße neben den bekannten 

landwirtschaft l ichen Einträgen in die Umwelt und auch in das Grund-

wasser. Neben den dif fusen Belastungen gefährden auch punktuel le 

Einträge aus Deponien, Alt lasten, Bergehalden, undichten Kanälen und 

Unfäl len das Grundwasser vor al lem im urbanen Raum der Rhein-Ruhr-

Schiene. 

 

Auch das gewinnbare Grundwasserdargebot ist  standortabhängig, da 

sich Neubi ldungsraten regional und langfr ist ig unterscheiden und die 

Wasserentnahme ihre unmittelbare Wirkung, etwa auf grundwasserab-
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hängige Ökosysteme, in Abhängigkeit  von der Beschaffenheit  des 

Grundwasserkörpers auch kleinräumig entwickeln kann. 

 

Flächendeckender Grundwasserschutz erfordert dementsprechend nicht 

überal l  den gleichen, sondern einen an die standört l ichen Risiken und 

Gefährdungen angepassten Schutzaufwand [19].  Entsprechend ist  für 

die Umsetzung eines f lächendeckenden Grundwasserschutzes unter Be-

rücksicht igung der Schutzinteressen des Grundwassers, insbesondere 

des Trinkwassers, zum einen und den konkurr ierenden Nutzungen zum 

anderen, ein räumlich di f ferenziertes Bezugs- und Bewertungssystem 

erforderl ich. So können für den Regierungsbezirk Düsseldorf die 

Grundwasservorkommen nach 

 

• Belastungsempfindl ichkeit  

• Vorbelastungen 

• noch vorhandener und bereits verbrauchter Abbaukapazitäten ge-

genüber Schadstoffen 

• kri t ischen vorhandenen Flächennutzungen und 

• potenziel l  kr i t ischen, noch nicht vorhandenen Nutzungen 

 

klassif iz iert  werden. Hier in sind auch die nutzbaren t ieferen Stockwerke 

einzubeziehen. 

 

Nach den Ergebnissen der Wasserbi lanz 2003 ergeben sich vor al lem 

aus der langfr ist igen Sicherung und Erhaltung des Schutzstatus der 

vorhandenen Trinkwassereinzugsgebiete bei rückläuf igem Wasserbedarf 

und der gleichzeit igen Ausweisung und Beibehaltung von Trinkwasser-

reservegebieten in den Nordkreisen Wesel und Kleve Nutzungskonfl ikte 

mit  der Landwirtschaft  und dem Kiesabbau. Dieses zunehmend auch im 

pol i t ischen Raum ausgetragene Spannungsfeld ist  Tei l  eines wachsen-

den Widerstands der Kommunen und Kreise gegen wasserwirtschaft l ich 

langfr ist ig angelegte Schutzstrategien und für die Durchsetzung kurz-

fr ist iger Interessen der Verbände und Flächennutzer.  

 

Im vorl iegenden Gutachten wurden die Grundlagen und Konsequenzen 

langfr ist ig angelegter Schutzstrategien für das Grundwasser den ele-
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mentaren Ergebnissen der Wasserbi lanz 2003 sowie den aktuel len Qua-

l i tätsentwicklungen im Grundwasserraum des Regierungsbezirks Düs-

seldorf  gegenübergestel l t .  Die wicht igsten Feststel lung und Thesen sind 

in der nachfolgenden Tabel le 2 zusammengefasst worden, aus der sich 

dann auch die Handlungsempfehlung im Ausbl ick aus Sicht des Gutach-

ters ergeben. 

 

Tab. 2: Feststel lungen und Thesen zum Konfl ikt feld Grundwasserschutz 

vs. Flächennutzungen im Bl ickpunkt der Ergebnisse der Was-

serbi lanz 2003 [3].  

 

These zum Nutzungs-
konflikt 

Auswirkungen auf 
den Grundwasser-
raum mit Beispiel 

Zukünftige Schutz-
strategie 

Grundwassergewinnungsanla-
gen sind standortgebunden 
und können nicht ohne weite-
res konkurrierenden Nutzung 
oder Planungen Dritter wei-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die  hyd rogeo log ischen  Un te r -
g rundverhä l tn i sse  p rägen  
sowoh l  d ie  E rg ieb igke i t  de r  
Fassung  a l s  auch  d ie  na tü r l i -
che  Wasserqua l i t ä t .  

Beisp ie l :  E ine  Fassung ,  d ie  
au f  Drängen  Dr i t t e r  so  ve r la -
ge r t  werden  muss te ,  dami t  d ie  
gewerb l i ch  genu tz ten  Te i l e   
e ine r  S tad t  (Xan ten )  n i ch t  im  
Schu tzgeb ie t  l i egen ,  e r fo rde r -
te  den  Bau  neuer  B runnen  
und  e in  Grundwassermana-
gement  m i t  e ine r  Schu tzwas-
se r fö rde rung .  Ohne  d iese  
zusä tz l i che  En tnahme wäre  
d ie  Wasserqua l i t ä t  l ang f r i s t i g  
n i ch t  zu  s i che rn .  

 

E r fassung  de r  vo rhandenen  
Be las tungen  und  Be las tba r -
ke i t  des  Grundwassersys tems  
und  Schu tz  de r  E in t ragsbere i -
che  sowie  Abs te l l en  de r  vo r -
handener  s tandör t l i chen  Be-
las tungs fak to ren .  

Vermeidung von neuen Be-
las tungsfaktoren ,  w ie  z .B .  
Abgrabungen,  in tens ive  
Landw ir tschaf t  oder  w as-
sergefährdendes  Gew erbe  
und großräumige  F lächen-
vers iege lungen.  

Eine  Ver lagerung  in  b i she r  
ungenu tz te  Räume funk t io -
n ie r t  nu r  be i  Suchräumen 
ohne  Vorbe las tungen  oder  
Ansprüchen  Dr i t t e r .  

Unterirdische Trinkwasserein-
zugsgebiete sind die räumliche 
Bemessungsgrundlage für den 
Grundwasserschutz und um-
fassen große Flächen von Städ-
ten, Gemeinden und Kreisen im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 

Be i  de r  Grundwasseren tnah-
me en ts teh t  im  Un te rg rund  e in  
un te r i rd i sches  E inzugsgeb ie t ,  
das  na tü r l i chen  Größen-  und  
Raumschwankungen  un te r -
l i eg t .  Geschü tz t  werden  müs-
sen  a l l e  denkbaren  und  mess -
baren  Bere iche ,  aus  denen  
Grundwasser  de r  Fassung  
zus t römen  könn te .  

Beisp ie l :  Das  b i l anz techn i -
sche  E inzugsgeb ie t  e ine r  
U fe r f i l t r a t fassung  i s t  im  we-
sen t l i chen  d ie  U fe rpassage .  
Es  müssen  aber  auch  d ie  
l andse i t i gen  Zu f lüsse  ge -
schü tz t  werden ,  um d ie  Was-
se rqua l i t ä t  i n  de r  Fassung  
lang f r i s t i g  n i ch t  zu  ge fäh rden .

 

De ta i l l i e r te  E r fassung  de r  
E inzugsgeb ie te  und  de ren  
Var ia t i onen  in  Raum und  Ze i t .

Vermeidung von Randlagen 
von vermeint l ich  außerha lb  
l iegenden Be lastungspoten-
z ia len ,  w ie  z .B .  hydrau l isch  
w i rksame Abgrabungen oder  
Po ldermaßnahmen.
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These zum Nutzungs-
konflikt 

Auswirkungen auf 
den Grundwasser-
raum mit Beispiel 

Zukünftige Schutz-
strategie 

Langfristig angelegter Grund-
wasserschutz und kurzfristige 
gewerbliche und (kommunal-) 
politische Interessen müssen 
im Regierungsbezirk aufgrund 
der zunehmenden Rauman-
sprüche Dritter in Einklang 
gebracht werden 

Grundwasser  ha t  e in  l anges  
„Gedäch tn i s “  und  reag ie r t  
seh r  l angsam au f  Qua l i t ä t s -
ve ränderungen .  

Beisp ie l :  Tro tz  de r  Bemühun-
gen  de r  Koopera t ion  gehen  in  
v ie len  E inzugsgeb ie ten  d ie  
N i t ra twer te  nu r  l angsam bzw.  
n i ch t  mehr  we i te r  zu rück ,  da  
de r  Inpu t  immer  noch  zu  hoch  
fü r  auswaschungsge fäh rde te  
S tandor te  i s t .  

I n  T r inkwassere inzugsgeb ie -
ten  s ind  a l l e  Hand lungen  und  
E ing r i f f e  m i t  po tenz ie l l  l ang -
f r i s t i gen  Wi rkungen  au f  das  
Grundwasser  zu  ve rme iden .  

D ie  räuml i che  T rennung  d ie -
se r  E ing r i f f e  von  den  Ansprü -
chen  e ines  f l ächendeckenden  
Grundwasserschu tzes  in  den  
E inzugsgeb ie ten  und  Grund-
wasser rese rvegeb ie ten  i s t  
e ine  Perspekt ive  zur  S iche-
rung der  Grundw asserres-
sourcen für  d ie  Zukunf t  z .B .  
auch gegen d ie  neuen 
„emerg ing  contaminants“

Negative Auswirkungen auf die 
Grundwasserqualität sind oft 
nur nach sehr langer Zeit mess-
bar und daher im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren oft 
nicht konkret vorhersagbar. 

Eine  Konkre t i s ie rung  de r  po -
tenz ie l l en  Auswi rkungen  de r  
F lächennu tzungen  au f  d ie  
Qua l i t ä t  des  Grundwassers  
kann  nu r  fü r  E inze ls to f fe ,  
se l ten  fü r  S to f f komb ina t ionen  
und  ga r  n i ch t  i n  de r  Summen-
wi rkung  m i t  anderen  E in f l uss -
nahmen ges icher t  vo rgenom-
men werden ;  

Beisp ie l :  D ie  l ang f r i s t i ge  
Wi rkung  und  summar i sche  
E in f l ussnahmen e ine r  Nass -
abgrabung  au f  den  Grundwas-
se rhausha l t  und  d ie  Grund-
wasserbescha f fenhe i t  s ind  i n  
de r  Fachwe l t  j e  nach  S ich t -
we ise  und  In te ressenver t re -
tung  ums t r i t t en .  E in  w issen-
scha f t l i che r  Nachwe is  de r  
Langze i tw i r kungen  e inze lne r  
F lächenu tzungen  und  de ren  
Wechse lw i r kungen  m i t  ande-
ren  E ing r i f f en  au f  d ie  Grund-
wasserbescha f fenhe i t  s teh t  
noch  aus .  

Der  l ang f r i s t i g  ange leg te  
Grundwasserschu tz  be rück -
s i ch t i g t  d ie  ta t sachenor ien -
t i e r te  Vorhersagbarke i t  von  
mög l i chen  nega t i ven  
Auswi rkungen  e ines  E ing r i f f s  
au f  das  Grundwasser .  

D ie  hohen  An fo rde rungen  an  
d ie  P rü fung  so lche r  E ing r i f f e  
muss  de r  Ta tsache  Rechnung  
t ragen ,  dass  n i ch t  a l l e  s to f f l i -
chen  und  phys ischen  E ing r i f f e  
i n  den  Grundwasser raum s i -
che r  und  lang f r i s t i g  p rognos -
t i z ie rba r  und  quan t i f i z i e rba r  
s ind .  

Eine  Sanierung von E in -
gr i f fs fo lgen is t  aber  in  den  
meis ten  Fä l len  nach E in t r i t t  
e ines  Schadens n icht  mehr  
mögl ich ,  da  en tweder  de r  
Veru rsacher  n i ch t  rech tss i -
che r  e rm i t te l t  werden  kann  
oder  d ie  s to f f l i che  M ischung  
des  Schadens  e ine  techn ische  
Au fbe re i tung  unwi r t scha f t l i ch  
machen  kann .  

Summenwirkungen der Ein-
flussnahmen und deren Wirk-
prozesse auf das Grundwasser 
sind nicht hinreichend quantifi-
zierbar und prognostizierbar 

Mensch l i che  E ing r i f f e  i n  das  
Grundwasser  w i rken  summa-
r i sch  in  s to f f l i che r  und  phys i -
scher  H ins i ch t .  So  bed ingen  
d ie  Wechse lw i r kungen  z .B .  
zw ischen  e inem Baggersee  
und  dem bedeck ten  Grund-
wasser  b io log i sche ,  chemi -
sche  und  hyd rau l i sche  E f fek te  
m i t  un te rsch ied l i che r  
Re ichwe i te .  

Beisp ie l :  Im  Raum Langen-
fe ld  w i r ken  d ie  zah l re i chen  
ane inander  g renzenden  K ies -
g rube  in  de r  Summe au f  d ie  
Grundwassers t römung  und  d ie  
Grundwasserqua l i t ä t ,  so  dass  
das  Gesamtb i l anzgeb ie t  des  
Wasserwerkes  s i ch  gegenüber  
de r  f rüheren  Schu tzge-
b ie tsauswe isung  ve ränder t ,  
respek t i ve verg rößer t ha t

Zur  Verme idung  s to f f l i che r  
und  phys ischer  Summenwi r -
kungen  au f  das  Grundwasser  
s ind  fü r  den  be t re f fenden  
Raum e ine  Belastungsmatr ix  
m i t  den  vo rhandenen  und  
zukün f t i g  qua l i t a t i v  p rognos t i -
z ie rba ren  E in f l ussnahmen zu  
e rs te l l en  und  fü r  d ie  Umwe l t -  
und  Raump lanung  zu r  Ver fü -
gung  zu  s te l l en .  

D ie  Be las tba rke i t  des  Grund-
wasser raums muss  quan t i f i -
z ie r t  werden ,  um vo rhandene  
und  zukün f t i ge   F lächennu t -
zungen  in  i h ren  Summenwi r -
kungen  beur te i l en  und  gg f l s .  
ve rme iden  zu  können .  

S ingu lä re  Be t rach tungen  de r  
Auswi rkungen ,  w ie  s ie  au f -
g rund  de r  Rech tsp rechung  der  
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These zum Nutzungs-
konflikt 

Auswirkungen auf 
den Grundwasser-
raum mit Beispiel 

Zukünftige Schutz-
strategie 

respek t i ve  ve rg rößer t  ha t .  

Im  Kre i s  K leve  s ind  be re i t s  
mehr  a l s  4% der  K re i s f l äche  
ausgek ies t  oder  h ie r fü r  zu r  
Rohs to f f s i che rung  angeme l -
de t ,  so  dass  d iese r  Landk re i s  
be re i t s  e rheb l i che  i r reve rs ib le  
E ing r i f f e  i n  das  Grundwasser -
geschehen  zu  ve rk ra f ten  ha t .  
D iese  Geb ie te  s ind  fü r  d ie  
T r inkwasserp roduk t ion  fü r  
immer  und  i r reve rs ibe l  n i ch t  
mehr  nu tzbar .  

K ies indus t r i e  immer  noch  
zuges tanden  werden ,  w ieder -
sp rechen  de r  fach techn ischen  
Erkenn tn i sse  und  Au f fassung  
e ine r  gesamthe i t l i chen  Be-
t rach tungswe ise  de r  Sum-
mene f fek te  e ines  Vorhabens  
in  e inem bere i t s  genu tz ten  
Raum.  

H ie rzu  kann  e ine  Bünde lung  
de r  K iesabbaue ,  e ine  e f fek t i -
ve re  Rohs to f f ve rwer tung ,  e ine  
ve rs tä rk te  Nu tzung  de r  Ab-
raumgeb ie te  und  –mate r ia l i en  
de r  Tagebaue  be i t ragen .  

Flächeninanspruchnahmen 
haben in den Einzugsgebieten 
die natürlichen Abbaupotenzia-
le gegenüber Schadstoffen 
geschädigt und unwiederbring-
lich aufgebraucht  

Die  Emiss ion  von  S to f fen  
du rch  mensch l i che  Ak t i v i t ä ten  
w i rken  a l s  d i f f use  Que l le  oder  
Punk tque l l e  m i t  un te rsch ied l i -
chen ,  s to f f l i chen  Ver te i -
l ungsmus te rn .  Be i  de r  Boden-
passage  und  im  Grundwasser  
un te r l i egen  v ie le  S to f fe  de r  
Pu f fe rung ,  Sorp t ion  und  dem 
Abbau .  Das  na tü r l i che  Rück -
ha l teve rmögen  de r  Böden  i s t  
aber  begrenz t  und  nach  Au f -
b rauch  du rch  d ie  S tö r -  und  
Schads to f fe  n i ch t  mehr  rege-
ner ie rba r .  

 

Beisp ie l :  Im  Kre i s  K leve  w i rk t  
de r  o rgan ische  Koh lens to f f  i n  
den  N iederungen  de r  N ie rs  
und  des  Rhe ins  a l s  N i t ra tab -
baupo tenz ia l ,  das  d ie  gegen-
wär t i gen  E in t räge  m inder t .  I n  
den  Ver t i ka lp ro f i l en  i s t  aber  
be re i t s  e rkennbar ,  dass  d ie -
se r  Koh lens to f f  s i ch  i n  den  
le t z ten  Jahrzehn ten  du rch  den  
hohen  E in t rag  von  S t i cks to f f -
überschüssen  rasch  abbau t  
und  d ie  Rohwasserqua l i t ä t  
de r  Wasserwerke  bee in t räch -
t i gen  kann .  

Das  na tü r l i ch  vo rhandene  
Abbaupo tenz ia l  im  Boden  und  
Grundwasser le i te r  i s t  a l s  
Verwe i l ze i tpu f fe r  gegenüber  
den  Be las tungen  zu  e rha l ten .  
Daher  s ind  d ie  Be las tungen  
en tsp rechend  zu  m indern  und  
neue  Be las tungen  zu  ve rme i -
den .  

D ie  Pu f fe r -  und  Abbaukapaz i -
tä t  des  Un te rg rundes  w i rd  i n  
v ie len  Fä l l en  und  E inze l fa l l -
en tsche idungen  überschä tz t  
oder  a l s  Ind ika to r  fü r  d ie  Ver -
e inbarke i t  e ine r  F lächen inan-
sp ruchnahme herangezogen .  

In  der  Rea l i tä t  e rzeugt  das  
natür l iche  Abbaupotenz ia l  
z .B .  gegenüber  N i t ra t  nur  
e ine  Verzögerung des  Scha-
dense int r i t ts  im Grundw as-
ser .  D ies  füh r t  i n  v ie len  Fä l -
l en  zu  e ine r  „ fa l schen“  S i -
che rhe i t  und  zu r  Versch le ie -
rung  de r  Bedrohung  fü r  d ie  
Rohwasserbescha f fenhe i t .  

Unterschutzstellung von geeig-
neten Grundwasserreservege-
bieten ist neben der Vermei-
dung von grundwassergefähr-
denden Flächennutzungen eine 
tragende Säule des vorbeugen-
den Grundwasserschutzes 

Grundwasser rese rvegeb ie te  
d ienen  im  Rege ie rungsbez i r k  
de r  l ang f r i s t i gen  S icherung  
zukün f t i ge r  T r inkwasseren t -
nahmen.  D iese  s ind  a l s  E r -
sa tzs tandor te  fü r  n i ch t  mehr  
san ie rba re  Vorkommen vo rge -
sehen .  

Beisp ie l :  Im  Kre i s  K leve  
muss ten  be re i t s  e in ige  Ge-
w innungsanlagen (z .B .  Is -
sum,  E l ten ,  Aldekerk )  auf -
gegeben w erden,  da  der  
N i t ra tgeha l t  zu  hoch für  
e ine  w i r tschaf t l iche  Sanie -
rung w ar .  I n  de r  Wasserb i -
l anz  2003  w i rd  da rge leg t ,  
dass  we i te  Te i l e  de r  l i nks -
rhe in i schen  E inzugsgeb ie te  

In  den  Grundwasser rese rve -
geb ie ten  so l l t en  d ie  Rege lung  
nach  DVGW W 101  angewen-
de t  werden ,   um d iese  Geb ie -
te  vo r  l ang f r i s t i gen  Schäd i -
gungen  zu  schü tzen .  

Zuvor  i s t  aber  i nne rha lb  d ie -
se r  Suchräume d ie  hyd rogeo-
log ische  S i tua t ion  dah inge-
hend  zu  p rü fen ,  ob d iese  
Standor te  auch technisch  
ersch l ießbar  und nutzbar  
s ind .  Ebenso  so l l t en  vo rhan-
dene  Be las tungsspek t ren  
de ta i l l i e r t  e r fass t  werden .  

H ie rzu  i s t  de r  Au fbau  und  
Be t r i eb  e ines  Messne tzes  
e r fo rde r l i ch  [21 ] .  
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These zum Nutzungs-
konflikt 

Auswirkungen auf 
den Grundwasser-
raum mit Beispiel 

Zukünftige Schutz-
strategie 

von  d iese r  En tw ick lung  auch  
bedroh t  s ind .  

Ohne einen an der Gelände-
oberfläche konsequent umge-
setzten vorbeugenden Grund-
wasserschutzes erhöhen sich 
die Wasseraufbereitungskosten 
für den Bürger  
 

Die  Au fgabe  oder  Rücknahme 
des  vo rbeugenden  Grundwas-
se rschu tzes  zuguns ten  p r i va -
te  Nu tzungs in te ressen  würde  
m i t te l -  b i s  l ang f r i s t i g  d ie  
Grundwasserbescha f fenhe i t  
nega t i v  ve rändern .  Fo lgen  
wären  e rhöh te  
Au fbe re i tungskos ten ,  d ie  de r  
Bürge r  a l s  T r inkwasserkunde  
zu  zah len  hä t te .  

Beisp ie l :  D ie  de rze i t i gen  
Au fbe re i tungsver fah ren  fü r  
unkon tamin ie r te  Grundwässer  
zu  T r inkwasserzwecken  p ro -
duz ie ren  e in  p re i swer tes  Le -
bensmi t te l ,  das  ve rg l i chen  m i r  
M ine ra lwasser  ca .  d re ihunder t  
Ma l  güns t ige r  angebo ten  w i rd .  
In  Ländern  m i t  e rheb l i chen  
Au fbe re i tungskos ten  kos te t  
T r inkwasser  schon  mehr  a l s  
10  ma l  so  v ie l  w ie  i n  Deu tsch -
land .  

D ie  zukün f t i gen  Schu tzs t ra te -
g ien  so l l t en  au f  w i r t scha f t l i -
che  Aspek te  n i ch t  nu r  be i  de r  
Durchse tzung  p r i va te r  In te -
ressen  gegenüber  dem 
Grundwasserschu tz  sondern  
auch  d ie  Kos ten  fü r  d ie  A l l -
geme inhe i t  und  den  T r inkwas-
se rkunden  be rücks ich t i gen .  

 

Als Ausbl ick ergeben sich aus der Sicht des Gutachters folgende Hand-

lungsempfehlungen an die Wasserwirtschaft  und die Pol i t ik im Regie-

rungsbezirk Düsseldorf :  

 

1. Eine voreil ige Aufgabe von Teilen genutzter und geschützter 
Wassergewinnungsgebiete in Folge rückläufiger Bedarfsprog-
nosen zugunsten irreversibler Eingriffe würde die Versor-
gungssicherheit mit qualitativ hochwertigem Grundwasser in 
Zukunft gefährden. Eine Wiederinbetriebnahme aufgegebener 
und rückgebauter Fassungen sowie aufgegebener Einzugsge-
bietsteile wäre dann nach den geltenden Regeln der Technik 
und gesetzlichen Normen nicht mehr durchsetzungsfähig. Aus 
Vorsorgegründen sollte unter dem Aspekt der noch nicht ab-
sehbaren qualitativen Entwicklungen in vielen Trinkwasserein-
zugsgebieten, z.B. bei der Kooperation mit der Landwirtschaft 
nicht von vorne herein von einer „Überbevorratung“ ausgegan-
gen werden. Da die Wasserbilanz 2003 [3] von mittleren Neubil-
dungsmengen ausgeht, ist die Sicherung der Grundwasserre-
servegebiete auch als quantitativer Beitrag für langfristige 
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Dargebotsveränderungen z.B. in Folge langfristiger klimati-
scher Wechselbeziehungen anzusehen. 

 
2. „Vermeiden ist nachhaltiger Grundwasserschutz“ und somit 

aufgrund des stoffspezifischen „Langzeitgedächtnisses“ des 
Grundwassers wirksamer als die aufwändige und unwirtschaft-
l iche Sanierung von Belastungen, die heute aufgrund der vor-
handenen wissenschaftl ichen Erkenntnisse nur abstrakt er-
kennbar, aber noch nicht konkret quantifizierbar sind (z.B. 
Arzneimittelrückstände, Luftschadstoffe aus dem Straßenver-
kehr, landwirtschaftl iche Immissionen). Eine raumplanerische 
Zulassung und Duldung von Belastungen mit dem Ziel einer 
späteren Aufbereitung belasteter Wässer ist zwar technisch 
möglich, widerspricht aber den Vorgaben der WRRL. 

 
3. Die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen den Flächenan-

sprüchen und dem unterirdischen Grundwasserraum sind früh-
zeitig und flächendeckend in die Umwelt- und Raumplanung im 
Regierungsbezirk einzubeziehen. Irreversible Eingriffe, deren 
Folgen bei Erkennen von Belastungen nicht mehr rückgängig 
zu machen sind (Beispiel: Abgrabungen), sind in den Trinkwas-
serschutzgebieten zu vermeiden und in der Fläche in ihrer 
Fern- und Summenwirkung zu betrachten. 

 
4. Grundwassereinzugsgebiete und Trinkwasserschutzzonen be-

dürfen einer langfristigen flächendeckenden Sicherung für die 
Daseinsvorsorge auch folgender Generationen und dürfen nicht 
für kurzfristige Interessen verbraucht werden. Die Kosten für 
Sanierungen und umfangreiche Aufbereitung dürfen nicht als 
weitere Subventionierung der Landwirtschaft und anderer kon-
kurrierender Nutzungen an den Trinkwasserkunden weitergege-
ben werden. Die Akzeptanz einer so begründeten Kostensteige-
rung wird beim Endverbraucher nur sehr gering sein. 

 
5. Die in der Wasserbilanz 2003 angegebenen Grundwasserreser-

vegebiete dürfen keine Verfügungsmasse für irreversible Nut-
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zungen, wie die übermäßige Flächenversiegelung oder den flä-
chendeckenden Kiesabbau in Trinkwassereinzugsgebieten sein. 
Der Landschaftsverbrauch in der Fläche der Nordkreise z.B. 
durch Abgrabungen und intensive landwirtschaftl iche Nutzung 
ist zugunsten langfristiger Schutzstrategien für die Erhaltung 
der Grundwasserressourcen in der Fläche zu minimieren. 

 
6. Eine Verlagerung und Substitution von Trinkwassergewin-

nungsstandorten und Einzugsgebieten ist nicht immer möglich, 
da die Standortverhältnisse im Regierungsbezirk dies nicht ü-
berall  zulassen. Die ortsnahe und vor langfristigen menschli-
chen Eingriffen geschützte Wasserversorgung ist für die Be-
völkerung ein zuverlässiger Komfortfaktor und ein Standortvor-
teil  auch für die Industrie. Diese Maxime entspricht den Vorga-
ben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und deren Um-
setzung in das Wasserhaushaltsgesetz. Fachtechnisch gesehen 
würde eine „Verlagerung“ der Trinkwassergewinnung zuguns-
ten irreversibler Eingriffe einem Trend Vorschub leisten, der 
die natürlichen (Grundwasser-) Ressourcen den menschlichen 
Nutzungen in einem Verdrängungswettbewerb mit rein wirt-
schaftl ichen Kriterien und Normen unterwirft und somit kurz-
fristigen Interessen unwiederbringlich aussetzt.  Diese Entwick-
lung könnte eine zunehmend profitorientierte Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen auf Kosten der 
Allgemeinheit in einem bereits sehr dicht besiedelten und be-
anspruchten Raum auslösen. 
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